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Bundes - Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

EIT- Es

(Nr. 20.) Vertrag zwischendem Norddeutschen Bunde, Bayern, Württemberg,Baden und
«- Hessen, die Fortdauer des Zoll- und Handelsvereins betreffend. Vom
s 8. Juli 1867.

SeineMajestätder König von Preußen im Namen des NorddeutschenBundes,
Seine Majestätder Königvon Bayern, Seine Majestätder Köni von Württem-

berg,»SeineKöniglicheHoheit der
Großherzog

von Baden und SeineKönigliche
Hoheit der Großherzogvon Hessenund bei Elhein für die zu dem Norddeutschen
Bundenicht gehörendenTheile des Großherzogthums,von der Absicht geleitet,
dieFortdauerdesDeutschenZoll- und Handelsvereinssicherzu stellen und dessen
Ettkrtchtungenm emer den gegenwärtigenBedürfnissenentsprechendenWeise fort-
zUbIldeUxhaben Verhandlungeneröffnenlassen und zu Bevollmächtigtenernannt,
und zwar:

Seine Masestät der König von Preußen:

AllerhöchstihrenWirklichen GeheimenRath Johann Friedrich von«

Pommer Es che,

AllerhöchstihrenMinisterialdirektorAlexander Max v on Philipsborn
und

.

«

Aläerhicikchstihren«Ministerialdirektor
Martin Friedrich Rudolph Del-«

ru ;
-

und von den übrigenMitgliedern des Norddeutschen Bundes:

Seine Majestät der König von Sachsen:

AllerhöchstihrenGeheimenFinanzrathJulius Hans von Thümmel,«
Seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Hessen und bei Rhein:

AtleehöchstiheenGeheimenOber-SteuerrathLudwig WilhelmEwa1d,—

Bundes.-Gesstzh1.1867.
«

14 die

; Ausgegebenzu Berlin den 13. November 1867.



. .
»

. «"H."k"«5«- »v«
. -«— sz »L«s-«

,,..: .

,

.

»

«

»

’

-
, . .

- -

N »
-

»

« .
z

,
,

«
,

, « . (

,

,

«

«

"

i
,

: N -

«

—

. ! I -
·

.

l
— — s

l

f·"

"«.«’« « J »
ÄL"

(

) .

.

.
«T«

»s· H»:««..-,,.-.st- »O
. , «

«

«

; ;«x«·
«

-

-
«

,
-

..
«

s « P

die außerSeineerajestät dem Könige von« Preußenbei demThüringi-
schen Zoll- uind Handelsvereine betheiligtenSouveraine, nämlich:

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-
Weimar-Eisenach,

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha',

SeångtDurchlaucht
der Fürst von Schwarzburg-Rudol-

a -

Seine Durchlaucht der Fürst von Schw arzburg-Sonders-
hausen,

Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß älterer Linie,
Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß jüngerer Linie:

den GroßherzoglichSächfischenWirklichenGeheimrath Gustav
on;

-

Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig-Lüneburg:
"

HöchstihrenMinister-Residentenan dem KöniglichPreußischenHofe,
GeheimenRath Dr. Friedrich August von Liebe;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg:
den HerzoglichBraunschweigischen»Mi1-1istcr-Residenten,Geheimen Rath

— Dr. Friedrich August von Liebe;
»

ferner:

Seine Majestät der König von Bayern:

AllerhöchstihrenMinisterialrath Wilhelm Weber
und

«

—

AllerhöchstihrenOber-Zollrath Georg Ludwig Carl Gerbig;

Seine Majestät der König von Württemberg:

AllerhöchstihrenKammerherrn, außerordentlichenGesandten und bevoll-

mächtigtenMinister an dem Köni· lich PreußischenHofe, Geheimen
LegationsrathFriedrich Heinrich arl Freiherrn von Spitzemberg

und «

AllerhöchstihrenFinanzrath Carl Victor Riecke;
— - Seine

T F.i.; FU-: »Es-z«-—«f..-Y- :«."--«.-5 ,.«»-»fz,:«;!»
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Seine Königliche Hoheit der- Großherzogvon Baden:
AllerhöchstihrenStaatsminister der FinanzenundPräsidentendes Staats-

ministeriums Carl Mathy,«

Seine KöniglicheHoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein
für die zu dem NorddeutschenBunde nicht gehörendenTheile des Groß-
herzogthums:

AllerhöchstihrenGeheimenOber-Steuerrath Ludwig Wilhelm Ewald,«

von welchenBevollmächtigten, unter dem Vorbehalt der Ratifikation, folgender
Vertrag abgeschlossenworden ist:

Artikel 1.

Die vertragenden Theile setzenden , Behufs eines gemeinsamenZoll- und

Handelssystemserrichteten, auf dem Verträge über die Fortdauer des Zoll-
und Handelsvereins vom 16. Mai 1865. beruhenden Verein bis zum letzten
Dezember 1877. fort. -

Bis dahin bleiben die Zollvereinigun3s-Verträge
vom 22. und 30. März

und 11. Mai 1833., vom 12. Mai und .1 . Dezember1835., vom 2. Januar
1836., vom 8. Mai, 19. Oktober und 13.November 1841., vom 4. April 1853.

.

und vom 16. Mai 1865., nebst den zu ihnen gehörendenSeparatartikeln zwischen
den vertragendenTheilen ferner in Kraft, soweit sie bisher noch in Kraft waren
und nichtdurchdie folgenden Artikel abgeändertsind. .

,

, Mit diesenBeschränkungenund vorbehaltlichder Verabredung im Artikel 6.

finden die Bestimmungender gedachtenVerträgeauch auf diejenigenzum Nord-

deutschenBunde gehörendenStaaten und GebietstheileAnwendung, welchedem

Zoll- und Handelsvereinenoch nicht angehörten.

Artikel 2.

·

In dem Gesanimtvereinbleiben diejenigenStaaten oder Gebietstheileein-

begriffen,welchedem Zoll- und Handelssystemeder vertragenden Theile oder
eines von ihnen angeschlossensind, unter Berücksichtigungihrer auf den Anschluß-
verträgenberuhendenbesonderenVerhältnisse (

Artikel 3. .

»

Ueber die Gemeinschaftder Gesetzgebungund der Verwaltungseinrichtungen
ist zwischenden vertragenden Theilen Folgendes verabredet worden: ·«

-

Z. 1.
«

»
In den Gebieten der vertragendenTheile sollen übereinstimmendeGesetze

uber Eingangs- und Ausgangsabgaben,sowie über die Durchfuhr bestehen,
dabei jedochdiejenigenModifikationenzulässigsein, welche, ohne dem gemeinsamen
ZweckeAbbruch zu thun, aus der Eigenthumlichkeitder allgemeinenGesetzgebung

14 s eines -
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eines jeden Theil nehmendenStaates oder aus lokalen Interessen sichals noth-
wendig ergeben. Bei dem Zolltarife namentlich sollen hierdurch in Bezug auf
einzelne, weniger für den rößerenHandelsverkehr eeigneteGegenständesolche
Abweichungenvon den a gemein angenommenen «rhebungssätzen,welche für
einzelneStaaten als vorzugsweisewünschenswertherscheinen, nicht ausgeschlossen
sein, sofern sie auf die allgemeinen Interessen des Vereins nicht nachtheilig
einwirken.

Von der Durchfuhr werden Abgaben nicht erhoben und es treten die
Verabredungen außer Wirksamkeit, welche in den im Artikel 1. genannten Ver-
trägenüber die Durchgangsabgabengetroffen sind.

Z. 2.

Der gemeinschaftlicheZolltarif wird in zweiHauptabtheilungen, und zwar
"

nach dem durch den Münzvertragvom 24. Januar 1857. fest estelltenDreißig-
Thalerfußeund Zweiundfünfzig-und-einhalb-Guldenfußeausge ertigt.

Die Einheit für das gemeinschaftlicheZollgewichtbildet der in sämmt-
lichen Vereinsstaaten, mit Ausnahme des KönigreichsBayern, als allgemeines
Landesgewicht bestehendeZentner (50 Kilogramme).Es wird daher im ge-
sammten Vereine die Deklaration, Verwiegungund Verzollungder nach. dem
Gewichte zollpflichtigenGegenständeausschließlichnach jenem Gewichte geschehen.

Z. 3.

Jn den Gebieten der vertragendenTheile sollen übereinstimmendeGesetze
über die Besteuerung des im Umfange des Vereins gewonnenen Salzes und
aus Rüben bereiteten Zuckers bestehen.

»

Die vertragenden Theile sind daruber einverstanden,daß, wenn die
Fabrikation von Zucker oder Syrup aus andereninländischenErzeugnissen,als
aus Rüben , z. B. aus Stärke , im Zollveremeeinen erheblichenUmfang ge-
winnen sollte, diese Fabrikation ebenfalls»m sämmtlichenVereinsstaaten einer
übereinstimmendenBesteuerung nach den fur die Rübenzuckersteuerverabredeten
Grundsätzenzu unterwerfen sein würde.

Z. 4.

Der im Umfan e des Vereins gewonnene oder zubereiteteTabacksoll einer
übereinstimmendenBeseuerungunterworfen werden.

Z. 5.

In den Gebieten der vertragendenTheile sollen übereinstimmendeMaaß-
regeln zum Schutze des gemeinschaftlichenZollsystemsgegen den«Schleichhandel
und der inneren Verbrauchsabgaben gegen Hinterziehungenbestehen.

.

. Z. 6.

»Die Verwaltung der in den Is. 1. 3. und·"4. bezeichnetenAbgaben und
.

. die
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die Organisation der dazudienenden Behördensoll in allen Ländern des Ge-

sammtvereins, unter Berücksichtigungder in denselben bestehendeneigenthümlichen
Verhältnisse, auf gleichenFuß gebrachtwerden. .

Z. 7.

Th ,l
In Gemäßheitder vorstehendenVerabredungenwerden die vertragenden

ei e -

das Zollgesetz
die Zollordnuiig,
den Zolltarif,
die Grundsätze,das Zollstrafgesetzbetreffend,

wie solchezwischenihnen vereinbart sind, ferner
die Uebereinkunftwegen Erhebung einer Abgabe von Salz vom 8. Mai

dieses Jahres,
die Uebereinkunftwegen Besteuerungdes Rübenzuckersvom 16.Mai1865.,
das Zollkartel vom 11. Mai 1833.,

zur Anwendung bringen.
Unter dem, in den gemeinschaftlichenGesetzenund«Verwaltungsvorschriften

erwähntenallgemeinenEingangszoll oder der allgemeinenEingangsabgabeist ein

Zollsatzvon 1.5 Groschenoder 52z Kreuzern zu verstehen.

Artikel 4.

,-Eingangs-,Ausgangs- und Durchgangsabgabenwerden an den gemein-
schaftlichenLandesgrenzender vertragendenTheile nicht erhoben, und es können
alle im freien Verkehrdes einen Gebiets bereits befindlichenGegenständeauch
frei und unbeschwert in das andere Gebiet gegenseitigeingeführtwerden, mit

alleinigem Vorbehalte der im Innern der vertragenden Theile mit einer nicht

YniiekiikschgftlichenSteuer belegten inländischenErzeugnisse,nach Maaßgabedes
r i e s .

Die Freiheit des Handels und Verkehrs zwischenden vertragendenTheilen
soll auch dann keine Ausnahme leiden, wenn bei dem Eintritte außerordentlicher
Umstände,insbesondere auch bei einem drohenden oder ausgebrochenenKriege,
einer von ihnen sich«veranlaßt finden sollte, die Ausfuhr gewisserim inneren

»
freien Verkehr befindlichenErzeugnisseoder Fabrikate in das Ausland für die-
Dauer jener außerordentlichenUmständezu verbieten.

Jn einem solchemFalle wird mandaraus Bedachtnehmen, daßein gleiches
Verbot von allen vertragenden Theilen erlassenwerde. «

"

Sollte jedocheiner oder der andere derselbenes seinemInteresse nicht an-

gemessenfinden, auch seinerseits jenes Verbot anzuordnen, so bleibt demjenigen
oder denjenigenTheilen, welchesolcheszu erlassenfür nöthigfinden, die Befugniß
vorbehalten,dasselbeauch auf den Umfang des ihremBeschlussenichtbeitretenden
Theiles auszudehnen.
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Die vertragendenTheile räumen sich ferner»auchgeenseitigdas Recht
ein, zur Abwehr gefährlicheransteckenderKrankheiten für Z) enschenund Vieh
die erforderlichenMaaßregelnzu ergreifen. Im Verhältnissevon einem Vereins-

"

lande zudem andern dürfen jedoch keine hemmenderen Einrichtungen getroffen
werden, als unter gleichenUmständenden inneren Verkehrdes Staates treffen,
welchersie anordnet.

Artikel 5.

Die vertragenden Theile werden ihr Bestreben darauf richten, eine Ueber-

einstimmungder Gesetzgebungüber die Besteuerungder in ihren Gebieten theils
bei der Hervorbringung oder Zubereitung, theils unmittelbar bei dem Verbrauche
mit einer inneren Steuer belegten, nicht unter die II 3. und 4. des
Artikels fallenden Erzeugnisseim Wege des Vertrages herbeizuführenBis

dahin, wo diesesZiel erreicht worden, sollen hinsichtlichder vorbemerkten Steuern
und des Verkehrs mit den davon betroffenenGegenständenunter den Vereins-

staaten, zur Vermeidungder Nachtheile,welche aus einer Verschiedenartigkeitder
inneren Steuersystemeüberhaupt,und namentlich aus der Ungleichheitder Steuer-

sätze,sowohl für die Produzenten, als für die Steuereinnahme der einzelnen
Vereinsstaaten erwachsenkönnten,folgendeGrundsätzein Anwendung kommen.

1.··Hinsichtiichder ausländischenErzeugnisse ,

Von allen bei der Einfuhr mit mehr als 15"«Gr. —- 52z Kr. —,vom«-

Zentner belegtenErzeugnissen,von welchen entweder auf die in der Zollordnung
vorgeschriebeneWeise dargethan wird, daß.sieals ausländischesEin- oder Durch-
gan sgut die zollamtlicheBehandlung bei einer Erhebungsbehördedes Vereins
bereits bestanden haben oder derselben noch unterliegen, darf keine weitere Ab-

gabe irgend einer Art, sei es für Rechnung des Staates oder für Rechnung von

Kommunen und Korporationen, erhoben werden, jedoch —- was das Eingangs-
gut betrifft — mit Vorbehalt derjenigen inneren Steuern, welchein einem Ver-

einsstaate auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweite Bereitungen aus.

solchen Erzeugnissen,ohne Unterschieddes ausländischen,inländischenoder ver-

einsländischenUrsprungs, allgemeingelegt sind. » .

s Unter diesenSteuern sind für jetzt dieSteuern von der Fabrikation des

Branntweins, Biers und Essigs, ingleichendieMahb und Schlachtsteuerzuver-
stehen, welchen daher das ausländischeGetreide,Malzund Vieh im gleichen
Maaße, wie das inländischeund vereinsländische,unterlie«t.

Jn denjenigenStaaten , in welchen die inneren -

teuern von Getränken
’

so angelegt sind, daß sie bei der Einlage der letzterenerhoben oder den Steuer-

pflichtigen zur Last gestellt werden, findet der Grundsatz der Freilassungver-«

zollter ausländischerErzeugnissevon inneren Abgaben in der Art Anwendung,
daß die erste Einlage verzollter ausländischerGetränke,d. h. diejenige,welche
dem direkten Bezuge aus dem Auslande oder dem Bezuge aus öffentlichen

Fiederlagen
oder Privatlägernunmittelbar folgt, von jeder inneren Steuer be-

reitbleibt.

.

Diese .
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, DieseBestimmung ilt auch da, wo«»dieErhebung einer innerenGetränke-

.steuerfür Rechnung von Iommunen oder Korporationen stattfindet.
AusländischeErzeugnisse,welche beim Eingange zollfrei,-oder mit einer

Abgabe von nicht mehr als· 15 Gr. — 52z Kr.«—- belegt sind, unterliegen den

nachstehendunter Nr. 11. getroffenenBestimmungen

, ) s«-
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Il. Hinsichtlichder iiilaiidischenund vereinslåndischenErzeugnisse
«

Z. 1.

,

Von den innerhalb des Vereins erzeugtenGegenständen,.»welche nur durch
einen Bereinsstaat traiisitiren, um entweder in einen anderen Bereinsstaat oder

nach dem Auslande geführtzu werden , dürfen innere Steuern weder für Rech-
»

.

Uung des Staates , noch für,Rechnung von Kommunen oder Korporationen er- ,·«»,—-8.3
hoben werden.

« —

—

Z· 2.
s

«

g«

Jedem der vertragenden Theile bleibt es zwar freigestellt, die auf der
«

Hervorbringung, der Zubereitung oder dem Berbrauche von Erzeugnissenruhenden .

t
. äsz

inneren Steuern beizubehalten,zu verändern oder aufzuheben,sowieneue Steuern
'

"

zxz

dieserArt einzuführen,jedochsollen dergleichenAbgabe-nfür jetztnur auf fol«ende
inländischeUnd gleichnamigevereinsländischeErzeugnisse,als: Branntwein, ier, «s

Essig, Malz- Wein, Most, Cider (Obstwein),Mehl und andere Mühlenfabrikate, .

desgleichenBackwaaren, Fleisch, Fleischwaarenund Fett gelegt werden dürfen.
·

"

"

»
Für Branntwein , Bier und Wein sollen die folgenden Sätze als das ,

D hochsteMaaßbetrachtetwerden , bis zu welchemin den Vereinsstaaten eine Bei -

steuerung der genannten Erzeugnisse für Rechnungdes Staates soll stattfinden
können,nämlich:

-

a) fürBranntwein10 Rthlr. von der Ohm zu 120 Quart Preußischund
bei einer Alkoholstärkevon 5·0 Prozent nach Tralles,«

b) für Bier 1 Rthlr. 15 Sgr. von der Ohm zu 120 Quart Preußisch; .
»

n) für Wein, und zwar:
«

.

"

na) wenn die Abgabe nach dem Werthedes Weines erhoben wird,
-

1z Rhlr vom Zollzentner(5 Rthlr. von der Ohm zu 120 Quart

PreußischV.
»

—

»

bb) wenn die AbgabeohneRücksichtauf den Werth des Weines erhoben-
«

-.

wird, 25«Gr. vom Zollzentner(2 Rthlr. 23z Gr. von der Ohm
zu 120 Quart Preußisch)—,« »

ec) wenn die Abgabe nach einer Klassifikationder Weinberge erhoben
»

«

«

«

wird, ist die Beschränkungderselbenauf ein Maximumnicht für .

» FFDLJ
erforderlicherachtetworden«

« «

.-
—-

Auch für die anderen, einer inneren Steuer unterworfenenErzeugnisseFer-
.

«

en,
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den, soweit nöthig,bestimmteSätze festgesetztwerden, deren Betrag bei Abmessung
der Steuer nicht überschrittenwerden soll. ,

Z. 3.

Bei allen Abgaben, welche in dem Bereiche der Vereinsländer nach der

Bestimmung im Z. 2. zur Erhebung kommen, wird eine gegenseitigeGleichmäßig-
keit der Behandlung dergestaltstattfinden,daß das Erzeugnißeines anderen Ber-
einsstaates unter keinem Vorwande höheroder in einer lästigerenWeise, als das

inländischeoder als das Erzeugnißder übrigenBereinsstaaten, besteuert werden

darf. . Jn Gemäßheitdieses Grundsatzes wird Folgendes festgesetzt:

a) Vereinsstaaten, welche von einem inländischenErzeu nisse keine innere
Steuer erheben, dürfenauchdas gleichevereinsländiscgeErzeugnißnicht
besteuern;

b) wo innere Steuern nach dem Werthe der fWaare erhoben werden , sind
nicht nur die nämlichenErhebungssätzeauf das inländische,wie auf das

vereinsländischeErzeu niß gleichmäßigin Anwendung zu bringen, sondern
es darf auch bei Fest ellung des zu besteuerndenWerthes das inländische
Erzeugnißnicht vor dem vereinsländischenbegünstigtwerden;

o) diejenigenStaaten, in welcheninnere Steuern von einem Konsumtions-
ge enstande bei dem Kaufe oder Berkaufe oder bei der Berzehrungdesqselbenerhoben werden, dürfen diese Steuern von den aus anderen
Bereinsstaaten herrührendenErzeugnissender nämlichenGattung nur in

gleicherWeise fordernj

d) diejenigenStaaten, welche innere Steuern auf die Hervorbringungoder

Zubereitung eines Konsumtionsgegenstandesgelegt haben, können den

gesetzlichenBetrag derselben bei der Einfuhr des Gegenstandesaus an-

deren Bereinsstaaten voll erheben lassen;

te) im NorddeutschenBunde wird von»demin den übrigenVereinsstaaten
erzeugten Wein und Traubenmost eme Uebergangsabgabenicht erhoben
werden.

«

Eine solcheAbgabe wird auch von denjenigenBereinsstaateninicht
erhoben werden, welche etwa während der Dauer diesesVertrages die

Hervorbringung von Wein einer inneren Steuer unterwerfen möchten;

f) soweit zwischenmehreren Vereinsstaaten eine Vereinigung zu gleichen
Steuereinrichtungen besteht, werden diese Staaten in Ansehungder Be-
fugniß, die betreffendenSteuern leichmäßigauch von vereinsländischen
Erzeugnissenzu erheben, als ein anzes betrachtet.

g 4.

Dieenigen Staaten, welche eine innere Steuer auf »denKan oder Ver-
kauf, die Berzehrung,die Hervorbringungoder die Zubereitung eines Konsum-
tionsgegenstandesge egt haben, können, bei der Ausfuhr des Gegenstandesnach

« an-

-

»
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anderenBereinsstaaten,dieseSteuer unerhoben lassen, beziehungsweiseden gesetz-
lichenBetrag derselbenganz oder theilweisezurückerstatten.

«

Wegen AusübungdieserBefugnißist Folgendes verabredet worden:

a) Eine Zurückerstattungsoll überhauptnur insoweit stattfindendürfen,als

in dem betreffendenStaate bei der Ausfuhr des nämlichenErzeugnisses
nach dem Vereinsauslande eine Steuervergütunggewährtwird, und auch
nur höchstensbis zum Betrage der letzteren

«

b) Die betreffenden Vereinsregierun en werden ihr besonderesAugenmerk
darauf richten, daß in keinem alle mehr, als der wirklich bezahlte
Steuerbetrag erstattet werde , und dieseVergütungnicht die Natur und

Wirkung einer Ausfuhrprämieerhalte.

e) Die Entlastung von der Verbindlichkeit zur Steuerzahlung soll nicht eher
eintreten , beziehungsweisedie Zurückerstattunder Steuer nicht eher ge-

leistet werden , -als bis der Eingang der besteuertenErzeugnissein dem

angrenzendenVereinsstaate, oder beziehungsweisein dem Lande des Be-

stimmungsortes auf die unter den betreffendenVereinsstaaten verabredete

Weise nachgewiesenworden sein wird.

d) Die innereSteuer von dem zur Essigbereitungverwendeten Branntwein
wird nicht erlassen und , abgesehenvon dem Falle der Ausfuhr des

Essigs nach dem Auslande, nicht erstattet werden.

§.5. «

,

Welche- det»ndermali en Stande der Gesetzgebungin den Vereinsstaaten
entsprechendeBetragenach en Bestimmungen der M und 4. zur Erhebung
kommen Und beziehungsweisezurückerstattetwerden können , ist besonders ver-

abredet worden.TretenspäterhinirgendwoVeränderungenin den für die inneren

ErzeugmssezUr Zeit bestehendenSteuersätzenem, so wird die betreffendeRegierung
dem Bundesrathe des Zollvereins (Artikel8.) davon Mittheilung machen, und

hiermit den Nachweis verbinden , daß die Steuerbeträge,welche, in Folge der

eingetretenenoder beabsichtigtenVeränderung,von den vereinsländischenErzeug-
nissen erhoben,»undbei der Ausfuhr der besteuertenGegenständevergütetwerden

sollen, den vereinbartenGrundsätzenentsprechendbemessenseien.
Wo die Uebergangsabgabevon Bier nach dem Gewichte erhoben wird,

bleibt der ZollzentnerMaaßstabder Erhebung.
«

§.6..

Die Erhebung der inneren Steuern. von den damit betroffenensvereins-
ländischenGegenständensoll in der Regel m dem Lande des Bestimmungsortes
stattfinden,insofern solchenicht, nach besonderenVereinbarungen, entweder durch

gemeinschaftlicheHebestellenan den Binnengrenzen, oder im Lande der Bersendung
ur Rechnung des abgabeberechtigtenStaates erfolgt. Auch sollen die zur Siche-

rung der Steuererhebung erforderlichenAnordnungen,soweitsie die bei der Ver-

Bundes«Gesetzk-t.1867. 15 sen-.
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sendung aus einem Vereinsstaatein den anderen einzuhaltendenStraßen und
Kontrolen betreffen, auf eine den Verkehr möglichstwenig beschränkendeWeise
und nur nach gegenseitigerVerabredung, auch, dafern bei dem Transporte ein

drittderVereinsstaat berührtwird, nur unter Zustimmung des letzterengetroffen
wer en. -

Wo innere Steuern nach dem Werthe des Gegenstandes erhoben werden,
wird, in Absicht der aus anderen Vereinsstaaten übergehendenErzeugnisse,auf
KontroleinrichtungenBedacht genommen werden, nach welchen die Ermittelung
des Werthes in der Regel erst im Bestimmungsorte,mit Vermeidung zeitrauben-
der und den Verkehr belästigenderUntersuchungenan den Binnengrenzen oder
auf dem Wege zwischendem Versendungs- und Bestimmungsorte, eintritt.

Z. 7.

Die Erhebung von Abgaben für Rechnungvon Kommunen oder Korpo-
rationen, sei es durchZuschlägezu den Staatssteuern oder für sichbestehend,soll
nur für Gegenstände,die zur örtlichenKonsumtion bestimmt sind, bewilligt werden
und es soll dabei der im Z. dieses Artikels ausgesprocheneallgemeineGrund-
satz wegen gegenseitigerGleichmäßigkeitder Behandlung der Erzeugnisseanderer
Vereii.isstaaten, ebenso wie bei den Staatssteuern in Anwendung kommen.

Zu den zur örtlichenKonsumtion bestimmten Gegenständen,von welchen
hiernach die Erhebung einer Abgabe für Rechnungvon Kommunen oder Korpo-
rationen allein soll-stattsinden dürfen, sind allgemein zu rechnen: Bier, Essig,
Malz, Cider (Obstwein) und die der Mahl- und Schlachtsteuerunterliegenden
Erzeugnisse,ferner Brennmaterialien, Marktviktualienund Fourage

Vom Weine soll die Erhebung einer Abgabe der vorgedachtenArt auch
ferner nur in denjenigenTheilen des Vereins zulässigsein, welchezu den eigent-
lichenWeinländern ehören.

-

Soweit in einzelnen Orten der zum Zollvereine gehörigenStaaten die

Erhebung einer Abgabe von Branntwein für Rechnung von Kommunen oder

Korporationen gegenwärtigstattfindet, oder nach der bestehendenGesetzgebung
nicht versagt werden kann , wird es dabei ausnahmsweise bewenden.

Es sollen aber die für Rechnung von Kommunen oder Korporationen zur
Erhebung kommenden Abgaben von Wein und Branntwein, ingleichenvon Bier,
in Absicht ihres Betrages der Beschränkungunterliegen, daß solchebeim Brannt-
wein, mit der Staatssteuer zusammen, den im §. 2. diesesArtikels festgesetzten
Maximalsatzvon 10 Thalern für die Ohm, und beim Wein und Bier den Satz
von 20 Prozent der für die Staatssteuern ebendaselbstverabredeten Maximal-
sätzenicht überschreitendürfen. Ausnahmen hiervonsollen nur insoweit zulässig
sein, als einzelneKommunen oder Korporationen schon gegenwärtigeine höhere
Abgabe erheben, welchen Falls letzterefortbestehenkann.

Sollten in einem oder dem anderen Orte auch noch von anderen, als
den«vorstehendgenannten Gegenständen,Abgaben erhoben werden, so soll die

-

Erhebung der letzteren zwar einstweilen fortbestehenkönnen , die betreffenden
Regierungen werden es sich«jedochangelegensein lassen, solcheAbgabenbei der
ersten passendenGelegenheitzu beseitigen. Ueber den Erfolg der diesfälligen

, Be-
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Bemühungenwird dem Bundesrathe des Zollvereins von Zeit zu Zeit Mitthei-
lung gemachtwerden.

Abgaben für Rechnung von Kommunen oder Korporationen dürfen bei

dem Uebergangeder besteuertenGegenständenach anderen Vereinsstaaten, gleich
den Staatssteuern, ganz oder theilweisezuriickerstattetwerden , soweit eine solche
Vergütungbei dem Uebergangeder besteuertenGegenständenach anderen Orten

desselbenLandes stattfindet,
·

Z. 8.

Die Regierungender Vereinsstaaten werden dem Bundesrathe des Zoll-
vereins:

ä-) von allen in der Folge eintretenden Veränderungenihrer Gesetzeund

Verordnungen über die im Z. 2. diesesArtikels bezeichnetenStaatssteuern,

b) hinsichtlichder Kommunal- Ic. Abgaben aber von den Veränderungen,
welche in Beziehungauf die Hebungsberechtigten,die Orte, die Gegen-
stände,den Betrag und die Art und Weise der Erhebung eintreten,

vollständigeMittheilungmachen.

Artikel 6.«

Die Bestimmungenin den Artikeln 3. 4. und 5., sowie in den Artikeln

10. bis 20. und 22. finden vorläusigkeine Anwendung:

1) auf die nachfolgend genannten Staaten und Gebietstheile des Nord-

deutschenBundes, und zwar:

a-) in Preußen:aus die Ortschaften Drenikow, Porep und Sukow,
dieKolonie und das ErbpachtskBorwerkGroß-Menow, die Ritter-

guter und Dörfer Zettemin mit Peenwerder, Duckow, Rottmanns-

hagemRützenfelde,Karlsruh und Pinnow , den Hafenort Geeste-
munde, das Fort Wilhelm in Bremerhaven,die Elbinseln Alten-

WFrdelVKkaeUbUschxFinkenwekder,Finkenwerderblumensand,Katt-

wieek,Hohenschaar, Overhacken,Neuhof und Wilhelmsburg, die

Voigtei Kirchwerderund die DorfschaftAumund,«

b) auf dieGroßherzogthümerMecklenburg-Schwerinund Mecklenburg-
Strelitz, ersteres mit Ausnahme seiner von Preußenumschlossenen
GebietstheileRossow, Netzebandund Schönberg;

c) in Oldenburg: auf den Hafenort Brake;
d) auf das HerzogthumLauenburg,- .

e) auf die HansestädteLübeck,Bremenund Hamburg mit einem, dem

ZweckeentsprechendenBezirkeihres oder des umliegendenGebietes ;

2) auf die nachfolgendgenannten GebietstheileBadens, und zwar:
die Insel Reichenau,den OrtBüsingen,den Bittenharter Hof, die

Orte und Höfe Jestetten mit Flachshof, (såunzenrieder-.5·2o;Tuxid15ss eu e-
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Reutehof,Lottstettenmit Valm, Dietenberg, Nack, Locherhofund

Volkenbach, Dettighosen mit Häuserhof,Altenburg, Baltersweil,
Berwangenund Albführenhofbei Weisweil.

Sobald die Gründe aufgehörthaben, welche die volle Anwendung des

gegenwärtigenVertrages auf den einen oder anderen der unter Nr. l. genannten
Staaten und Gebietstheilezur Zeit ausschließen,wird das Präsidium des Nord-
deutschenBundes den Regierungen der übrigen vertragenden Theile Nachri t

geben. Der Vundesrath des Zollvereins beschließtalsdann über den Zeitpun t,
an welchemdie Bestimmungender Artikel 3. bis 5. und 10. bis 20. in diesem
Staate oder Gebietstheile in Wirksamkeittreten.

Artikel 7.

Die Gesetzgebungüber die in dem Artikel 3. bezeichnetenAngelegenheiten,
sowie über die in den Zollausschlüssen(Artikel 6.) zur Sicherung der gemein-
schaftlichenZollgrenzeerforderlichenMaaßregeln,wird ausgeübtdurch den Bun-
desrath des Zollvereins als gemeinschaftlichesOrgan der Regierungen und durch
das Zollparlament als gemeinschaftlicheVertretung der Vevölkerungen. Die
Uebereinstimmungder Mehrheitsbeschlussebeider Versammlungen ist zu einem
Vereinsgesetzeerforderlich und ausreichend; auf andere als die vorstehendbezeich-
neten Angelegenheitenerstrecktsich die Zuständigkeitderselbennicht«

Die Verkündungder Vereinsgesetzem den Gebieten der vertragendenTheile
erfolgt in den daselbstgeltenden Formen.

Artikel 8.

Ueber die«Einrichtung und die Zuständigkeitdes Vundesrathes des Zoll-
vereins ist Folgendes verabredet:

«§. 1.

Der Bundesrath besteht aus den Vertretern der Mitglieder des Nord-
deutschenBundes und der SüddeutschenStaaten.

In dem«Vundesrathe führen

Preußen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Stimmen,
Bayern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 -

Sachsen. . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -

Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -

Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -

Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -

Mecklenburg- Schwerin . . . . . . . . . . . 2 -

Sachsen-Weimar . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Mecklenburg- Strelitz . . . . . . . « . . . . 1
»

.

Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . 1 -

Vraunschweig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -

Sachsen - Meiningen . . . . . . . . . . . . . 1 -

Sachsen-
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Sachsen-Altenburg . . . . . . . . . . . . .. 1 Stimme,
Sachsen - Koburg- Gotha . . . . . . . . . 1 -

Anhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Schwarzburg- Rudolstadt . . . . . . . . 1 -

Schwarzburg-Sondershausen. . . .. 1 -

Waldeck . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . .. 1 -

Reuß ältere Linie . . . . . . . . . . . . . .. 1 -

Reuß jüngereLinie . . . . . . . . . . . .. 1 -

Schaumburg- Lippe . . . . . . . . . . . . . 1 -

Lippe . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . .. 1 -

Lübeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 -

Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 -

Hamburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .

zusammen. . . .. 58 Stimmen."

s. 2.

Jeder Bereinsstaat kann so viel Bevollmächtigteum Bundesrathe ernen-

nen, wie er Stimmen hat; doch kann die Gesammtheit er zuständigenStimmen

nur einheitlichabgegebenwerden. Nicht vertretene oder nicht instruirte Stimmen

werden nicht gezählt.

Z.

Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse:
-

1) für Zoll- und Steuerwesen,
2) für Handel und Verkehr,
3) für Rechnungswesen.

In jedem dieserAusschüssewerden außerdem Präsidiummindestens vier

Vereinsstaatenvertreten sein, und führt innerhalb derselben "eder Staat nur Eine

Stimme. Die Mitgliederder Ausschüssewerdenvon dem undesrathe gewählt.
Die Zusammensetzungdieser AusschüsseIst für jede Session des Bundesrathes
resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobeidie ausscheidendenMit lieder wieder

wählbarsind. Den Ausschüssenwerden die zu ihren Arbeiten nöthigenBeamten

zur Verfügung gestellt.
"

Z. 4.

Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das Recht, im Zollparlament zu

erscheinen,und muß daselbstauf Verlangen jederzeitgehörtwerden, um die An-

sichtenseinerRegierungzu vertreten, auch dann, wenn dieselbenvon der Majorität
des Bundesrathes nicht adoptirt worden sind. Niemand kann gleichzeitigMit-

glied des Bundesrathes und des Zollparlamentssein.

Z. 5.

»

Dem Präsidium liegt es ob, den Mitgliedern des Bundesrathes den

ublichendiplomatischenSchutz zu gewähren.
. Z. S.

s
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Z. 6.

Das Präsidium steht der Krone Preußenzu, welchein Ausübungdesselben
berechtigtist, im Namen der vertragendenTheileHandels- und Schiffahrtsverträge
mit fremden Staaten einzugehen.

Zum AbschlußdieserVerträge,durch welchedie Bestimmungendes gegen-
wärtigenVertrages in keiner Art verletztwerden dürfen,istdie Zustimmung des

Bundesrathes und zu ihrer Gültigkeitdie Genehmigung des Zollparlaments er-

forderlich. .

s. 7.

Dem Präsidium steht es zu, den Bundesrath zu berufen, zu eröffnen,zu
vertagen und zu schließen.

«

«

Z. 8.

Die Berufung des Bundesrathes findet alljährlichstatt. Das Zoll-
parlament kann nicht ohne den Bundesrath berufen werden.

Z. 9.

Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, sobald sie von einem
Drittel der Stimmenzahl verlangt wird.

§. 10.

Der Vorsitz im Bundesrathe und die Leitung der Geschäftesteht dem

dazu designirtenVertreter Preußens zu.
Derselbe kann sich in Leitung der Geschäftedurch jedes andere Mitglied

des Bundesrathes vermögeschriftlicherSubstitution vertreten lassen.

s. 11.

Das Präsidium hat die erforderlichenVorlagen nach Maaßgabeder Be-

schlüssedes Bundesrathes an dass Zollparlament zu bringen,»wo sie durch Mit-

·lieder des Bundesrathes oder durch besondere, von letzterem zu ernennende

ommissarienvertreten werden.

§. 12.

Der Beschlußnahmedes Bundesrathes unterliegen:
1) die dem Zollparlament vorzulegendenoder von demselbenangenommenen, .

unter die Bestimmung des Artikels 7. fallenden gesetzlichenAnordnungen,
einschließlichder Handels- und Schiffahrtsverträgej

2) die zur Ausführung der gemeinschaftlichenGesetzgebung(Artikel 7.) die-
nenden Verwaltungs-Vorschriftenund Einrichtungen;

Z) Mängel, welche bei der Ausführungder gemeinschaftlichenGesetzgebung
(Artikel 7.) hervortreten;

4) die -
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4) die von demAusschußfür RechnungswesenvorgelegteschließlicheFest-
stellung des Ertrages der Zölle und der im Artikel Z. Is. 3. und 4.

bezeichnetenSteuern. -

-

Jeder über die Gegenständezu 1. bis 3. von einem der Vereinsstaaten
oder über die Gegenständezu von einem kontrolirenden Beamten (Artike120.)
gestellteAntrag unterliegt der gemeinschaftlichenBeschlußnahme.Jm Falle der

Meinungsversehiedenheitgiebt die Stimme des Präsidiunis bei den zu 1. und 2.

bezeichnetenalsdann den Ausschlag, wenn sie sich für Aufrechthaltungder beste-
henden Vorschrift oder Einrichtung ausspricht,«in allen übrigenFällen entscheidet
die Mehrheit der Stimmen, bei Stimmengleichheitdie Stimme des Präsidiums

Artikel 9.

Ueber die Einrichtungund die Zuständigkeitdes Zollparlaments ist Fol-
gendes verabredet:

.

s. 1.

Das Zollparlament besteht aus den Mitgliedern des Reichstages des

NorddeutschenBundes und aus Abgeordnetenaus den SüddeutschenStaaten,
welche durch allgemeine und direkte Wahl mit geheimerAbstimmungnach Maaß-
gabe des Gesetzes gewählt werden, auf Grund dessendie Wahlen zum ersten
Reichstage des NorddeutschenBundes stattgefundenhaben.

Es bleibt »derGesetzgebungder SüddeutschenStaaten vorbehalten, über

die Staatsangehori keit Bestimmung zu treffen, durch welche die Wählbarkeit
zum AbgeordnetenFürdas Zollparlamentbedingtist.

Z. 2.

Beamte bedürfenkeines Urlaubs zum Eintritt in das Zollparlament.
Wenn ein Mitglied des Zollparlaments in einem Vereinsstaate ein besol-

detes Staatsamt annimmt oder im Staatsdienste in ein Amt eintritt , mit

welchemein hohererRang oder ein höheresGehalt verbunden ist, so verliert es

Sitz und Stimme in dem Zollparlament Und kann seineStelle in demselbennur

durch neue Wahl wieder erlangen.

Z.

Die Verhandlungendes Zollparlamentssind öffentlich.
WahrheitsgetreueBerichteüber Verhandlungenin den öffentlichenSitzungen

»

des Zollparlaments bleiben von jeder Verantwortlichkeitfrei.

§. 4.

Innerhalb des Kreises der im Artikel 7. bezeichnetenAngelegenheitenhat
das.sZollParlaIM-Utdas Recht- Gesetzedorzuschlagenund an dasselbegerichtete
Petitionen dem Bundesrathe des Zollvereins resp.dessenVorsitzendemzu überweisen.

Z. 5.
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. Z. 5. -

Die Berufun , Eröffnun , Verta un und S lie un des Zoll arlaments

erfolgt durch das Kräsidium
g g g ch ß g p

Die Berufung findet nicht in regelmäßigwiederkehrendenZeitabschnitten,
- sondern dann statt, wenn das legislativeBedürfnißden Zusammentritterforderlich
macht, oder ein Drittheil der Stimmen im Bundesrathe denselbenverlangt.

s. S.

«

Die Abgeordnetenaus den SüddeutschenStaaten werden auf drei Jahre

gewähltNach Ablauf dieses Zeitraums finden neue Wahlen statt. Die ersten
Wah en erfolgen, « sobald der gegenwärtigeVertrag in Wirksamkeitgetreten ist.

Z. 7.

Zur Auflösungdes Zollparlaments ist ein Beschlußdes Bundesrathes des

Zollvereins unter Zustimmung des Präsidiumserforderlich. Im Falle der Auf-
lösung müssen innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen nach derselben die

Wähler und innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen nach der Auflösungdas

Zollparlament versammelt werden.
,

Die Auflösungdes NorddeutschenReichstagesmacht neue Wahlen in den

SüddeutschenStaaten nicht erforderlich. l

s. 8.

Ohne Zustimmung des Zollparlaments darf die Vertagung desselbendie

Frlistvoi;
30 Tagen nicht iibersteigenund währendderselbenSefsion nicht wieder-

hot wer en.

Z. 9.

Das Zollparlament prüft die Legitimationsein-r Mitglieder und entscheidet·
darüber insoweit, als nicht bereits vor seinemZusammentrittüber die Legitimation
seiner, dem NorddeutschenReichstage» angehörendenMitglieder entschiedenist.
Es regelt selbstständigseinen Geschäftsgangund seine Disziplin durch eineGe-

schäftsordnungund erwähltselbstständigseinen Präsidenten,seineVizeprästdenten
und Schriftführer.

Z. 10.

Das Zollparlament beschließtnach absoluterStimmenmehrheit.Zur
» Gültigkeitder Beschlußfassungist die Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen

Anzahl der Mitglieder erforderlich.

s. 11.

Die Mitgliederdes Zollparlaments sind Vertreter des gesammten Volkes
— und an Aufträgeund Jnstruktionen nicht gebunden.

"

X

Z. 12.
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Z. 12.

Kein Mitglied des Zollparlaments darf zu irgend einer Zeit wegen seiner
Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufs gethanenAeußerungen
gerichtlichoder disziplinarischverfolgt oder sonst außerhab der Versammlung
zur Verantwortung gezogen werden.

Z. 13.

Ohne Genehmigung des Zollparlaments kann kein Mitglied desselben
währendder Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung ur

Untersuchunggezogen oder verhaftet werden, außerwenn es bei Ausübung er

That oder im Laufe des nächstfolgendenTages ergriffen wird.

Gleiche Genehmigungist bei einer Verhaftungwegen Schulden erforderlich.
Auf Verlangen des Zollparlaments wird jedes Strafverfahren gegen ein

Mitglied desselbenund jede Untersuchungs-
X oder Civilhaft für die Dauer der

Sitzungsperiodeaufgehoben.

s. 14.

Die Mitgliederdes Zollparlaments dürfenals solchekeine Besoldung oder

Entschädigungbeziehen.

Artikel 10.

Der Ertrag der Eingangs- und Ausgangsabgaben,der Salzsteuer und

Rübenzuckersteuerin den , der gemeinschaftlichenGesetzgebung(Artikel 3.) unter-

worfenenGebieten der vertragenden Theile, einschließlichder im Artikel 2. er-

WahUten Staaten oder Gebietstheile, ist gememfchaftlich Diese Gemeinschaft
erstreckt,sichauf den Ertrag der Tabacksteuer, sobald die Bestimmung im Z. 4.

des Artikels 3. zur Ausführunggelangt sein wird.

Von der Gemeinschaftsind ausgeschlossen,und bleiben,sofernnichtSeparat-
verträgezwischeneinzelnenVereinsstaaten ein Anderes bestimmen, dem privativen
Genusseder betreffendenStaatsregierungen vorbehalten:

1) die Steuern, welche im Innern einesjeden Staates von inländischen
Erzeugnissenerhoben werden , einschließlichder nach Artikel 5. von den

.

vereinsländischenErzeugnissender namlichenGattung zur Erhebung kom-

menden Uebergangsabgaben;

2) die Wasserzölle,·
«

3) Chausseeabgaben,.Pslaster-,Damm-, Brücken-,Fähr-,Kanal-, Schleusen-,

Fasengeldeysowie Waage- und Niederlagegebührenoder gleichartige
rhebungen, wie sie auch sonst genannt werden mögen;

4) die Zoll- und Steuerstrafen und Konsiskate,welche, vorbehaltlichder
«

Antkheileder Denunzianten, jeder Staatsregierungin ihrem Gebiet ver-

blei en.

Bundes-Gesetzbl.1867.
«

16 Ar-
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Artikel 11.

Der Ertrag der in die Gemeinschaftfallenden Abgaben wird zwischenden

vertragenden Theilen, einschließlichder im Artikel 2. erwähntenStaaten oder

Gebietstheile, nach dem Verhältnißder Bevölkerungihrer, der gemeinschaftlichen
Gesetzgebung(Artikel 3.) unterworfenen Gebiete vertheilt.

. Dieser Ertrag besteht aus der gesammten Einnahme von den Abgaben,
nach Abzug

« «

1) der auf Gesetzenoder allgemeinenVerwaltungsvorschriftenberuhenden
Steuer-Vergütungenund rmäßigungen,

2) der Rückerstattungenfür unrichtigeErhebungen,

3) der Erhebungs- und Verwaltungskosten,und zwar:

a) bei den Eingangs- und Ausgangsabgabender Kosten, welche an

den gegen das Ausland gelegenen Grenzen und in dem Grenz-
bezirkefür den Schutz und die Erhebung der Zölle erforderlichsind
(Artikel 30. der Verträge vom 22. und 30. März und 11. Mai

1833., sowie vom 12. Mai 1835., Artikel 18. der Verträgevom

10. Dezember 1835. und 2. Januar 1836., Artikel 29. des Ver-

trages vom 19. Oktober 1841., Artikel 30. der Verträge vom

4. April1853. und 16. Mai 1865. und Artikel 16. des Vertrages
vom heutigen Tage),

b) bei der Salzsteuer der Kosten, welchezur Besoldung der mit Er-

hebung und Kontrolirung dieser Steuer auf den Salzwerkenbeauf-
tragten Beamten aufgewendetwerden (Artikel 3. der Uebereinkunft
vom 8. Mai 1867.),

c) bei der Rübenzuckersteuerder Vergütung,welchenach den jeweili en
«

Verabredun en den einzelnenVereinsregierungenfür die Kosken
der Verwa tung dieser Steuer zu gewährenist (Artikel 2. der

Uebereinkunftvom 169Mai 1865.).

Der Stand der Bevölkerungin den Gebietender vertragendenTheile
- wird alle drei Jahre ausgemittelt und die Nachweisungderselbendem Bundes-

rathe vorgelegt.

Artikel 12.

Die dem Münzvertragevom 24. Januar 185JZ. entsprechendenSilber-
münzender Vereinsstaaten — mit Ausnahme der Scheidemünze— werden nach
der auf diesem Vertrage beruhendenGleichwerthung von vier Thalern ge en

sieben Gulden bei allen Zollhebestellendes Vereins angenommen. HinsichtJich
der Annahme der Goldmünzenbei diesen Hebestellenbewendet es bei den die
Annahme dieserMünzenim AllgemeinenbetreffendenBestimmungendes Münz-

«

vertrages.
«

-

Ar-
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- Artikel 13.

Vergünstiungen für Gewerbetreibende hinsichtlich
der Zollentrichtung,welche

nicht in der Zo gesetzgebungselbst begründetsind : allen der Staatskasse der-

jenigen Regierung, welchesie bewilligt hat, zur saft. Hinsichtlichder Maass-
gaben, unter welchen solcheVergünstigungenzu bewilligensind, bewendet es bei

den darüber bestehendenVerabredungen.
Zollbegünstigungenfür Maschinen und Maschinentheilesollen auch auf

privative Rechnung nicht gewährtwerden«

Artikel 14.

Dem auf Förderungfreier und natürlicherBewegung des allgemeinen
Verkehrs gerichtetenZwecke des Zollvereins gemäß sollen besondereZollbegüw
stigungen einzelnerMeßplätze,namentlich Rabattprivilegien, da wo sie dermalen

in den Vereinsstaaten noch bestehen, nicht erweitert, sondern vielmehr, unter

geeigneterBerücksichtigungsowohl der Nahrungsverhältnissebisher begünstigter
Meßplätze,als der bisherigenHandelsbeziehungenmit dem Auslande , thunlichst
beschränktund ihrer baldigen gänzlichenAufhebungentgegengeführt,neue aber

ohne allseitigeZustimmungauf keinen Fall ertheilt werden.

Artikel 15.

Von der tarifmäßigenAbgabenentrichtungbleiben die Gegenstände,welche
für die Hofhaltung der hohen Souveraine und ihrer Regentenhäuser,oder für
die bei ihren Höer akkreditirten Botschafter,Gesandten,Geschäftsträgeru. s. w.

eingehen, nicht aus enommen, und wenn dafur Rückvergütungenstatthaben, so
werden solcheder emeinschaftnicht in Rechnunggebracht.

Eben so wenig anrechnungsfähigsind EntschädigungemLwelche in einem

oder dem anderen Staate den vormals unmittelbarenReichsständen,oder an

Kommunen oder einzelnePrivatberechtigte»fur eingezogeneZollrechte oder für
aufgehobeneBefreiungengezahlt werden mussen. «

Dagegen bleibt es einem jeden Staate unbenommen,einzelneGegenstände
auf Freipässeohne Abgabenentrichtungein- oder ausgehen zu lassen. Dergleichen
Gegenständewerden jedochzollgesetzlichbehandelt,und in Freiregistern,mit denen

es wie mit den übrigenZollregistern zu halten ist, notirt, und die Abgaben,
welchedavon zu erheben gewesenwären, kommen bei der demnächstigenReve-f
nüenausgleichungdemjenigenStaate, von welchemdie Freipässeausgegangen sind,
in Abrechnung.

Artikel 16.

In Absichtder Erhebungs-und Verwaltungskostenfür die Eingangs- und

Ausgangsabgabenkommen folgendeGrundsätzezur Anwendung;

1) Man wird , so weit nicht ausnahmsweise etwas Anderes verabredet ist,
keine Gemeinschaftdabei eintreten lassen,vielmehr übernimmt jedeRegie-
rung alle in ihrem Gebiete vorkommenden Erhebungs- und Verwaltkmgs-16s osten
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kosten, es mögen diese durch die Einrichtung und Unterhaltung der

aupt und Neben-Zollämter,der inneren Steuerämter,Hallämter und

Zackhöfhund der Zolldirektionen, oder durch den Unterhalt des dabei

angestelltenPersonals und durch die dem letzterenzu bewilligendenPen-
sionen, oder endlich aus irgend einem anderen Bedürfnisseder Zoll-
verwaltung entstehen.

2) HinsichtlichdesjenigenTheils des Bedarfs aber, welcher an den gegen
das Ausland gelegenen Grenzen und innerhalb des dazu gehörigen
Grenzbezirksfür die Zoll-Erhebungs- und Aufsichts- oder Kontrol-
Behörden und Zollschutzwachenerforderlich ist, wird man sich über

Pauschsummen vereinigen, welche von der jährlichaufkommendenund
der Gemeinschaft zu berechnendenBrutto-Einnahme an Zollgefällen

nackå
der im Artikel 11. getroffenen Vereinbarung in Abzug gebracht

wer en.

3) Bei dieser Ausmittelung des Bedarfs soll da, wo die Perzeption priva-
tiver Abgaben mit der Zollerhebung verbunden ist, von den Gehältern
und. Amtsbedürfnissender Zollbeamten nur derjenigeTheil in Anrech-
nun kommen, welcher dem Verhältnisseihrer Geschäftefür den Zoll-
dienäzu ihren Amtsgeschäftenüberhauptentspricht.

4) Man wird auch ferner darauf bedachtsein, durchFeststellungallgemeiner
Normen die Besoldungsverhältnisseder Beamten bei den Zoll-Erhebungs-
und Au sichtsbehörden,ingleichenbei den Zolldirektionen in möglichste
Ueberein immung zu bringen.

Die Vereinsstaatenmachen sich verbindlich, für die Diensttreue der bei
der Zollverwaltung von ihnen angestelltenBeamten und Diener und für die
Sicherheit der Kassenlokaleund Geldtransporte in der Art zu haften, daß Aus-
fälle,welche an den Zolleinnahmendurch Dienstuntreue eines Angestelltenerfolgen,
oder aus der Entwendung bereits eingezahlterGelder entstehen, von derjeni,en

Regierung,welcheden Beamten angestellthat, oder welchedie entwendeten e-

ständeerhoben hatte, ganz allein zu vertreten sind und bei der Revenüentheilung
dem betreffendenStaate zur Last fallen.

"

Jn Betracht, daß die Kosten für die inneren Steuerämter oder Hallämter
oder Packhöfeeinem jeden Bereinsstaate zur Last fallen, bleibt es jedem derselben
überlassen,solcheAemter innerhalb seines Gebietes in beliebigerZahl zu errichten,
so daß in Beziehungauf deren Kompetenzund Personalbestellungkeine anderen
als diejenigenBeschränkungeneintreten , welcheaus der Vereins-Zollordnungund
den bestehendenJnstruktionen und Berabredungenhervorgehen.

Der gesammte amtliche Schriftwechselin den gemeinschaftlichenZoll-
.angelegenheitenzwischen den

«

Behördenund Beamten der Bereinsstaaten im
anzen Umfange des Zollvereins soll auf den Brief- und Fahrposten portofrei
efördertwerden , und es ist zur BegründungdieserPortofreiheit die Korrespon-

denz der gedachtenArt mit der äußerenBezeichnung»Zollvereinssache«zu
versehen.

A r -
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Artikel 17.

Die von den Erhebun sbehördennach Ablauf eines jeden Bierteljahres
aufzustellendenQuartal-Extra te und die nach dem Jahres- und Bücherschlusse
aufzustellendenFinalabschlüsseüber die im Laufe des Bierteljahres, beziehungs-
weise währenddes Rechnungsjahresfällig gewordenenEinnahmen an den ge-

meinschaftlichenAbgaben werden von den Direktivbehördennach vorangegangener
Prüfung in Hauptübersichtenzusammengetragen, in welchenjede Abgabe eson-

«

dert nachzuweisenist , und es werden diese Uebersichtenan den Ausschugdes

Bundesrathes für das Rechnungswesen(Artike18.Z. 3.) eingesendet. Außerdem
—

erhält derselbeje bis zum letztenMärz für die am letztenDezember des Bor-

jahres abgelaufenenvier Monate und bis zum 10. November für die am letzten
August abgelaufenenacht Monate eine Hauptübersichtder konstatirtenEinnahme
an Rübenzuckersteuerund der in Anrechnung zu bringendenKosten für die Ber-

waltun«dieser Steuer.
·

«

DerAusschußfertigt auf den Grund dieserUebersichten»,und zwar für
die Zölle und die Salzsteuer von drei zu dreiMonaten , für die Rübenzucker-
steuer im April und November jedenJahres, die provisorischeAbrechnungzwischen
den vertragendenTheilen, überfendetdieselbeden Central-Finanzstellender Ietz-
teren und trifft zugleichEinleitung, um die etwaigeMindereinnahme des einen

oder anderen vertragenden Theiles gegen den ihm verhältnißmäßigan der Ge-

sammteinnahmezuständigenRevenüenantheildurch Herauszahlung von Seiten
des oder derjenigen Theile, bei denen eine Mehreinnahmestattgefundenhat, aus-

zugleichen.?eraus«zahlungen,welcheauf Grund der Abrechnungüber die Rüben-

zuckersteuer ür die vier Monate vom l. September bis letzten Dezember
zu leisten sind, werdenam 1. September des folgendenJahres fällig.

Damit diejenigen der vertragendenTheile,welche in den Fall -kommen,
Herauszahlungenzur Ausgleichungihrer Mindereinnahmenvon den Kassenande-
rer Regierungenzu empfangen,jedesmalsobaldwie möglichzu ihrem Guthaben
gelangen, wird von dem Ausschußgleichzeittg«mitjeder vierteljährlichenAbrech-
nung ein Bertheilungsplanentworfen, worin die Geldbeträge,we che einzelneder

vertragendenTheile zu dem angegebenenZwecke aus den Kassen eines anderen

zu empfangen haben, in runden Summen ausgeworfen und die Kassen, von

denen die Zahlungzu leisten ist, bezeichnetwerden.

Nach diesemVertheilungsplane,welcherzugleichmit der jedesmaligenAb-

rechnung an die Central-Finanzstellengelangt,wird verfahren und das Erfor-
derliche zu dessenAusführungveranlaßt,insofernnicht etwa gegen denselbener-

heblicheAnständeobwalten, in welchemFalle diesedem Bundesrathe unverzüglich
mitzutheilensind. Wegen Forderungen, welchemit der Zollabrechnungnicht in

Verdbindungstehen, werden die herauszuzahlendenBeträge nicht zurückgehalten
wer en.

Bei der Uebersendungdes erwähntenVertheilungsplanswird der Aus-

schußangeben, inwiefern bei dessenEntwerfungnach den bereits zum Voraus

geäußerten«Wünschender vertragendenTheile verfahren worden ist, und somit
deren ausdrücklicheBilligung der desfallsigenVorschlägemit Bestimmtheitan-

genommen werden kann.
D»ic
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Die de nitiven Jahresabrechnungenlegt der Ausschußmit seinen Bemer-
kungendem undesrathe zur Beschlußnahmevor.

Artikel 18.

Das Begnadigungs- und Strafverwandlungsrecht bleibt jedem Vereins-
staate in seinem Gebiete vorbehalten. Auf Verlangen werden periodischeUeber-

sichtden
der erfolgten Straferlasse dem Bundesrathe des Zollvereins mitgetheilt

wer en.
-

Artikel 19.

Die Erhebung und Verwaltung der gemeinschaftlichenAbgaben(Artikel10.)
bleibt jedem Vereinsstaate,soweit derselbesie bisher ausgeübthat, innerhalb sei-
nes Gebietes überlassen. «

Es werden daher in jedem dieser Staaten bei den Lokal- und Bezirks-
stellen für· die Erhebung und Aufsicht, welchenach der hierübergetroffenenbe-

sonderen Uebereinkunftnach gleichförmigenBestimmungenangeordnet, besetztund

instruirt werden sollen, die Beamten und Diener auch ferner von der Landes-

regierung ernann.
«

—

Jn jedem dieserVereinsstaaten, mit Ausnahme des ThüringischenVereins-

gebietes, wird die Leitung des Dienstes der Lokal- und Bezirksbehörden,sowie
die Vollziehung der gemeinschaftlichenZollgesetzeüberhaupt, einer, oder, wo sich
das Bedürfnißhierzu zeigt, mehreren Zolldirektionenübertragen,welchedem ein-

schlägigenMinisterium des betreffendenStaates untergeordnet sind. Die Bil-

dung der Zolldirektionen und die Einrichtung ihres Geschäftsgangesbleibt den

einzelnen Staatsregierungen überlassen;der Wirkungskreisderselbenaber kann,
insoweit er nicht schon durch gegenwärtigenVertra und die gemeinschaftlichen
Zollgesetzebestimmt ist, durch eine vom Bundesratgedes Zollvereins festzustel-
lende Instruktion bezeichnetwerden.

Jn dem ThüringischenViereinsgebietevertritt der gemeinsclaftlicheGeneral-
- inspektor in den Berührungenmit dem Bundesrathe und mit denZollbehörden

der anderen Vereinsstaaten die Stelle einer Zolldirektion.
s

Artikel 20.

- Für Einhaltung des gesetzlichenVerfahrens bei der Erhebung und Ver-
waltun der gemeinschaftlichenAbgaben hat das Präsidium Sorge zu tragen.Es ordnet zu diesem Zwecke,«nach Vernehmung des Ausschusses des

Bundesrathes für Zoll- und Steuerwesen (Artikel 8. Z. 3.), den Haupt-Zoll-
ämtern sowohl an den Grenzen als im Innern (Haupt-Steuerämternmit Nieder-

lagen), und den DirektivbehördenVereinsbeamte bei.
Die den HauptämternbeigeordnetenKontroleure haben von allen Ge-

schäftenderselben und der Nebenämter in Beziehung auf die Grenzbewachun
und das Verfahren bei der Zoll-i und SteuererhebungKenntnißzu nehmen ung
auf Einhaltung eines gesetzlichenVerfahrens, ingleichenauf die Abstellungetwai er

Mängel einzuwirken,übrigens sich jeder eigenenVerfügungzu enthalten. ere
dienstlicheStellung und ihre Befugnissewerden durch eine Instruktion geregelt.

Die
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.

Die den DirektivbehördenbeigeordnetenBevollmächtigtenhaben sichvon

allen vorkommenden Verwaltungsgeschäften,welchesich auf die durch den gegen-

wäjrggefFLVertrag
eingegangeneGemeinschaftbeziehen,vollständigeKenntnißzu

ver a en.
«

Ihr Geschäftsverhältnißist durch eine besondereInstruktion näherbestimmt,
als deren Grundlage die unbeschränkteOffenheit von Seiten der Verwaltung,
bei welcher die Bevollmächtigtenfungiren, in Bezug auf alle Gegenständeder

gemeinschaftlichenVerwaltung, und die ErleichterungjedesMittels, durch welches.

sie sich die Information hierüberverschaffenkönnen,angenommen ist , während
andererseits ihre Sorgfalt nicht minder aufrichtig dahin gerichtetsein soll, ein-·

tretende Anständeund Meinungsverschiedenheitenauf eine dem gemeinsamenZwecke
und dem Verhältnisseverbündeter Staaten entsprechendeWeise zu erledigen.

Die Ministerien oder obersten Verwaltungsstellender Vereinsstaaten wer-

den überdies dem Bundesrathe auf Verlangen jede gewünschteAuskunft über die

gemeinschaftlichenAngelegenheitenniitt eilen.
Die Gehälterund alle übrigen ostender Vereins-Kontroleure und Bevoll-

mächtigtenträgt der Verein.
«

Artikel 21.

Die vertragenden Theile werden Erfindungspatenteund Privilegien nur

unter Beachtung der in der Uebereinkunftvom 21. September 1842. festgestellten
Grundsätzeertheilen.

·

.

Sollte einer von ihnen währendder Dauer des gegenwärtigenVertrages
von dieserVerpflichtungzurücktretenwollen, so wird er seinenRücktritt den übrigen
vertragenden Theilen drei Monate vor der Ausführungerklären. Dieser Ruck-
tritt darf sich jedoch weder auf die Bestimmung unter Nr. Ill. der gedachten
Uebereinkunft,noch auf die Verpflichtung erstrecken,die Angehörigender übrigen
vertragenden Theile sowohl in Betreff der Verleihungvon Patenten, als auch
hinsichtlichdes Schutzes für die durch die PatentertheilungbegründetenBefug-
nisseden eigenenAngehörigengleichzu behandeln. ,

Artikel 22.

Chausseegelderoder andere statt derselben bestehendeAbgaben, ebenso
Pflaster-, Damm-, Brücken- und Fährgelder,»oder unter welchemanderen Namen

dergleichenAbgaben bestehen, ohne Unterschied, ob« die Erhebung für Rechnung
des Staates oder eines Privatberechtigten, namentlich einer Kommune geschieht,
sollen sowohl auf Chausseen,als auch auf unchaussirtenLand- und Heerstraßen,
welchedie unmittelbare Verbindung zwischenden an einander grenzendenVereins-

staaten bilden und auf denen ein größererHandels- und Reiseverkehrstattsindet,nur
·

in dem Betrage beibehaltenoder neu eingeführtwerden können, als sie den ge-

wöhnlichenHerstellungs-und Unterhaltungskostenangemessensind.
«

«

Das in dem PreußischenChausseegeld-Tarifevom Jahre 1828. bestimmte
Chausseegeldsoll als der höchsteSatz angesehen,und hinführoin den Gebieten
keines der vertragendenTheile überschritten«werden,mit alleiniger Ausnahme
des Chqusseegeldesauf solchenChausseen,welchevon Korporationen oder Privat-

per-
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gersonenoder auf Aktien angelegt sind oder an elegt werden möchten, insofern
ieselben nur Nebenstraßensind oder blos loka e Verbindungen ein elner Ort-
schaften oder Gegenden mit größerenStädten oder mit den eigentli en Haupt-·
handelsstraßenbezwecken. .

An Stelle der vorstehend in Beziehung auf die Höhe der Ehausseegelder
eingegangenenVerbindlichkeittritt für Oldenburgdie Verpflichtung,die dermaligen
Ehausseegeldsätzenicht zu erhöhen.

-

Besondere Erhebungen von Thorsperr- und Pflastergeldern sollen auf
chaussirtenStraßen da, wo sie noch bestehen,dem vorstehendenGrundsatzegemäß
aufgehoben und die Ortspflaster den Ehausfeestreckendergestalteingerechnetwer-

Pemdaß davon nur die Ehausseegeldernach dem allgemeinenTarife zur Erhebung
ommen.

Artikel 23.

Die Wasserzölleoder auch Wegegeldgebührenauf Flüssen, mit Einfchluß
derjenigen,welchedas Schiffsgefäßtreffen (Rekognitionsgebühren),sind von der

Schiffahrt auf solchenFlüssen,auf welchedie Bestimmungendes Wiener Kon-

gresses oder besondereStaatsverträgeAnwendungfinden, ferner gegenseitignach
jenen Bestimmungen zu entrichten, insofern hierübernichts Besonderes verab-
redet worden ist, oder verabredet werden wird.

, Auf den übrigenFlüssen,bei welchenweder die Wiener Kongreßaktenoch
andere StaatsverträgeAnwendungsinden, werden die Wasserzölleoder Wasser-
wegegelder nach den privativen Anordnungen der betreffenden Regierungen
erhoben. Diese Abgaben sollen jedoch den Betrag von Iz Gr. vom Zollzentner
oder 1 Kr. vom BayerischenZentner für die Meile nicht übersteigen.

Auf allen diesen Flüssenwird jeder Vereinsstaat die Angehörigender
anderen Vereinsstaaten, deren Waaren und Schiffsgefäßein jeder Beziehung,
insbesondereauch hinsichtlichder Binnenschiffahrt,gleichseinen eigenenbehandeln.

Artikel 24.

In den Gebieten der vertragendenTheile sollen Stapel- und Umschlags-
rechte auch ferner nicht zulässigsein. Niemand soll zur Anhaltung, Verladung
oder Lagerung gezwungen werden können, als in den Fällen, in welchen die

gemeinschaftlicheZollordnung oder die betreffenden Schiffahrts-Reglements es

zulassenoder vorschreiben.
Artikel 25.

Kanal-, Schleusen-, Brücken-,Fähr-, Hafen-,,Waage-, Krahnewund

Niederlagegebührenund Leistungenfür Anstalten,»diezur Erleichterungdes

Verkehrs bestimmtsind, sollennur bei Benutzung wirklichbestehenderEinrichtungen
erhoben werden und , mit Ausnahme der Abgaben fur die Befahrung der nicht
im Staatseigenthum befindlichenkünstlichenWasserstraßen,die zur Unterhaltung
und gewöhnlichenHerstellung erforderlichenKostennicht übersteigenAlle diese
Abgaben sollenvon den Angehörigenaller Vereinsstaaten auf vollig gleicheWeise,
wie von den eigenenAngehörigen, ingleichenohneRücksichtauf die Bestimmung
der Waaren erhobenwerden. .

F.in-



I.

-»(,»«

.-

7

—- 105"« —.

Findetder Gebrauch einer Waageeinrichtungnur zum Behufeder Zoll-
ermittelungoder überhaupteiner zollamtlichenKontrole statt, so tritt eine Gebühren-

H erhebungnicht em.
.

Artikel 26.

Die vertragendenTheile werden gemeinschaftlichdahin wirken, daß durch
AnnahmegleichförmigerGrundsätzedie Gewerbsamkeitbefördert,und der Befugniß
der Angehörigendes einen Staates , in dem anderen Arbeit und Erwerb zu suchen,
möglichstfreier Spielraum gegebenwerde-

Von den Angehörigeneines Vereins-staates,welchein dem Gebiete eines

anderen Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen, soll keine Abgabe
entrichtetwerden , welchernicht gleichmäßigdie in demselbenGewerbsverhältnisse
stehendeneigenenAngehörigenunterworfen sind. -

Desgleichen sollen Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende,
welchesich darüber ausweisen-,daßsiein dem Vereinsstaate,wo ste ihren Wohnsitz
haben, die gesetzlichenAbgaben für das von ihnen betriebene Geschäftentrichten,
wenn siepersönlichoder durch in ihren Diensten stehendeReisendeAnkäufemachen,
oder Bestellungen, nur unter Mitführungvon Mustern, suchen,in den anderen

Staaten keine weitere Abgabe hierfürzu entrichten verpflichtetsein.
Auch sollen beim Besuche der Märkte und Messen zur Ausübung des

Handels und zum Absätzeeigener Erzeugnisseoder Fabrikate in jedem Vereins-

staate die Angehörigender anderen Vereinsstaaten ebenso wie die eigenen An-

gehörigenbehandeltwerden.

Artikel 27.

ie vertragenden Theile werden gemeinschaftlichdahin wirken, fürdas

Maaßsystemund, soweit nöthig, für das Gewichtssystemihrer Gebiete die zur
s-

Fsrdherung
des gegenseitigenVerkehrs wünschenswertheUebereinstimmungherbei-

zu u ren.
-

Artikel 28.

DieSeehäfen der Staaten des NorddeutschenBundes sollen dem Handel
der Angehörigender übrigenvertragendenTheile gegen völlig gleicheAbgaben,

«

wie solche von den eigenen Angehörigenentrichtet werden, offen stehen; auch
sollen die in fremdenSee-—und anderen HandelsplätzenangestelltenKonsuln eines

oder des anderen der vertragendenTheile veranlaßtwerden, der Angehörigender

übrigenVereinsstaaten sich in vorkommenden Fällen möglichstmit Rath und
«

That anzunehmen
Artikel 29.

Der gegenwärtigeVertrag tritt mit dem 1. Januar 1868. in Wirksamkeit(
Er soll, sofern er nicht vor dem 1.»Januar 1876. von dem einen oder

"

dem anderen der vertragendenTheile aufgekundigtwird, auf weitere zwölfJahre
und so fort von zwölfzu zwölfJahren als verlängertangesehenwerden.

Bundes-G2setzoc.1867. 17 Er
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sSchluß - Protokoll

Verhandelt Berlin, den 8. Juli 1867.

Die Unterzeichnetenvereinigten sichheute, um den in Vollmacht ihrer Hohen
«

Kommittenten vereinbarten Vertragüber dieFortdauer des Zoll- und Handels-
vereins nach nochmaliger gemeinschaftlicherDurchlesung zu unterzeichnen, bei

welcher Gelegenheitnoch folgende, der Schlußverhandlungvorbehaltene Erklä-

rungen, Verabredungen nnd erläuternde Bemerkungenin gegenwärtigesSchluß-
Protokoll niedergelegtwurden.

«

1. Zum Artikel 1. des Vertrages.
1. Die Verabredung,welche im Artikel 1. des Vertrages über die Wirk-

samkeit.der daselbst genannten Verträge getroffenist, soll auch auf diejenigen
näherenBestimmungen und.-Abredens, welchem den zu jedem dieserVerträge
gehörigenProtokollenenthalten sind, sowieuberhaupt auf alle in Folge der Zoll-
vereinigungs-Verträgezum Vollzugederselben und zur weiteren inneren Aus-

bildung des Vereins getroffenen Vereinbarungen Anwendungfinden.

i

2. Durch die Bestimmungin diesemArtikel wird der Berücksichtigung
der in Schleswig-Holstein bestehendenbesonderenVerhältnissebei der daselbst
vorzunehmendenZollorganisationnicht vorgegriffen.

«

-2. Zum Artikel Z. Z. 7. des Vertrages

Man ist übereingekommen,daß, als Ausnahmevon dem bei Ausführung
der Vorschrift im Z. 43. des ZollgesetzesseitherbefolgtenGrundsatze, Roheisen
und altes Brucheisen, welches für EisengießereiemHammerwerkeund Walzwerke
zur Verarbeitung mit der Bestimmung eingeht, die daraus gefertigtenWaaren
in das Ausland auszuführenoder für den Bau von Seeschiffenzu verwenden,
unter den in der Anlage A. näher bezeichnetenBedingungenund Kontrolen auf

XVereinsrechnungzollfreiabgelassenwerden kann.

3. Zum Artikel 4. des Vertrages.

Man ist darüber einverstanden-daß die Bestimmung im Artikel 4., indem

sie die Fortdauer des in einzelnenVereinsstaaten zur Zeit bestehendenVerbots
der Einfuhr von Spielkartenausschließt, der Befugnißder Vereinsregierungen
keinen Eintrag thut, wie von inländischen,so auch von den aus anderen

Väreins-— 17Its anten
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staatenoder aus dem Vereinsauslande eingehendenSpielkarteneine Stempel-
abgabe zu erheben. Letzterewird von fremden Spielkarten mit keinem höheren
Betrage erhoben werden, als von den im Lande der Erhebung verfertigten.

Spielkarten, welcheaus-s dem freien Verkehr eines Vereinsstaates nach einem

Vereinsstaate, in welchemeine Stempelabgabe erhoben wird, zum Verbleib oder-

zum Durchgange versendetwerden, unterliegen der Uebergangsschein-Kontrole.

4. Zum Artikel 5. Nr. 11. Is. 2. 3. 4. 5. und 7. des Vertrages.

Die im Artikel 11. des Vertrages vom 16. Mai 1865. unter Nr. II.

Is. 2. 4. 5. und 7. enthaltenen,auf die innere Steuer vom Taback bezüglichen
Verabredungen sind in den Vertrag vom heutigenTage nur deshalb nicht über-
nommen worden, weil sie ihre Erledigung finden werden, sobald die im Artikel 3.

Z. 4. des Vertrages vom heutigen Tage getroffeneBestimmung zur Ausführung
gelangt sein wird. Sie bleiben daher bis zu diesem Zeitpunkte in voller

Wirksamkeit -

"

5. Zum Artikel 5. Z. 5. des Vertrages.

Eine Uebersichtder Steuersätze,welche in denjenigenVereinsstaaten,wo

innere Steuern auf die Hervorbringungoder Zubereitung gewisserErzeugnisse
gelegt sind, von den gleichnamigenveremsländischenErzeugnissenerhoben oder
bei der Ausfuhr solcher Erzeugnissenach anderen Vereinsstaaten rückvergütet
werden , ist unter B. beigefügt

- 6. Zum Artikel 6. des Vertrages.

In Beziehung auf die schon bisher zum ZollvereingehörigenStaaten
bleiben diejenigenAnordnungen aufrecht erhalten, welcherücksichtlichdes erleich-
terten Verkehrs der ausgeschlossenenLandestheile mit dem Hauptlandegegenwärtig
bestehen.

7. Zum Artikel 8. Z. 3. des Vertrages.

Der Aufwand für die den Ausschüssenzur Verfügung,estellten Beamten
wird zwischendem NorddeutschenBunde und den Süddeutschentaaten nach dem
Verhältnißvertheilt werden-, in welchem die in die Kassedes ersteren fließenden
Zölle und Verbrauchsabgaben zu den Antheilen stehen, welche die letzterenvon

den
lnach

Artikel 10. des Vertrages in die Gemeinschaftfallenden Abgaben
erhaten.

8. Zum Artikel 8. Z. 6. des Vertrages.

Preußenwird, unbeschadetseiner ausschließlichenBerechtigung, im Namen
des Vereins Handels- und Schiffahrtsvertragemit fremden Staaten einzugehen,
bei Verträgenmit Oesterreichund der Schweiz die angrenzendenVereinsstaaten

,
»

«

zUk
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zur Theilnahmean den dem Abschluß.vorangehendenVerhandlungeneinladen.

Jm Falle eine Uebereinstimmunzznichtzu erzielen, wird es dessenungeachtetbei

der Bestimmung des §. 6. sein ewenden behalten. «

9. Zum Artikel 8. 12. des Vertrages.

1. Die Funktionen, welchedurch die im Z. 1. des gegenwärtigenPro-
tokolls bezeichnetenBestimmungen, Abreden und Vereinbarungender Generalkon-

ferenzübertragensind, gehen auf den Bundesrath des Zollvereins über.

2. Man ist darüber einverstanden, daß der Vundesrath des Zollvereins
auch diejenigen, seinem GeschäftskreiseangehörendenAngelegenheitenzu erledigen
hat, welche aus der Zeit vor dem 1. Januar k. J. herrührenund auf dem

vertragsmäßigenWege nicht haben erledigt werden können.

10. Zum Artikel 12. des Vertrages.

Zur Vermeidung der Unzuträglichkeitenzwelche die im Artikel 12. des-

Vertrages vom heutigenTa»e erneuerte Verpflichtungzur egenseitigenAnnahme
der Silbermünzen bei allen Zollhebestellenmit Rucksichtau?die obwaltende Ver-

schiedenheitdes Münzfußesherbeiführenkann , ist verabredet, daß

a) die aus den Abrechnungen überdie gemeinschaftlichenEinnahmen sich
ergebendenHerauszahlungen an andere Vereinsstaaten, soweit sie nicht
durch die bei den Zollkassen eingegangenen Münzen des empfangenden
Staates oder der mit letzteremin genauerer Uebereinstimmungstehenden
Staaten geleistetwerden können, nur entweder in Vereinsthalern (Ar-
tikel 8. des Münzvertragesvom 24. Januar 1857.), oder in ganzen

Thaler- oder Guldenstücken,nicht aber in Theilstückendes Thalers oder

Guldens geleistetwerden sollen; auch daß

b) die bei den ZollkassensolcherBereinsstaaten, welchenach Gulden rechnen,
eingegangenenTheilstückedes Thalers, sowie umgekehrtdie bei den Zoll-
kassender Staaten, die nach Thalern rechnen, eingegangenenTheilstücke
des Guldens, sofern der empfangendeStaat sich derselbennicht durch
die aus der Abrechnung sichergebendenHerauszahlungenentledigenkann,
auf Verlangen bei der nächstgelegenenlandesherrlichenKassedes Vereins-

staates, dessenStempel sie tragen, gegen ganze Thaler- und resp. Gul-

denstückeausgewechselt werden sollen, ohne daß jedoch dem Staate,
welcher die Auswechselungübermmmt, anderweite Unkostenhieraus er-

wachsendürfen.
.

-

11. Zum Artikel 13. des Vertrages.

Die unter C. anliegendeNachweisungenthältdiejenigenBeträge, welche
bei dem Neubau eines Seeschiffesfür die nicht speziellnachzuweisendenEisen-
bestandtheileals Zollvergiitunghöchstenszu gewährensind.

12 Z-

. um



l

k

—.esZ-,I'(IT.;.
R-»

ff

12. Zum Artikel 14. des Vertrages

’Die unter Nr. 6. f., 2. und 3., Nr. 10. c., Nr. 12. g., Nr. 19. a» und b.,
Nr. 21. a. 1., Nr. 27. b. c. d. und e., Nr. 31. c-., Nr. 35. b. und (s,.-.,Nr. 38. b. c.

und d. und Nr· 40. b. Und c. der zweitenAbtheilung des bis zum 1. Juli 1865.

gültig gewesenenVereinstarifs begriffenenGegenständesollen, ungeachtetsiedurch
den gegenwärtigbestehendenZolltarif mit geringeren Zollsätzenbelegt sind, als
dem im Z. der Leipzier Meßordnungvom 4. Dezember1833. und den analogen
Bestimmungen für an ere MeßplätzefestgesetztenMinimalsatze, auch fernerhin
kontofähigbleiben. -

·

13. Zum Artikel 16. des Vertrages.

Mit Rücksichtauf das besonders ungünstigeVerhältniß,welcheszwischen
der Länge der Zollgrenze des HerzogthumsOldenburg auf der einen und dem
Flächeninhalte,sowie der Bevölkerung desselbenauf der anderen Seite obwaltet,
wird Oldenburg ausnahmsweise ein Zuschußzu seiner Pauschsumme,und zwar -

auf Höhe von 4500 Thalern auch ferner gewährtwerden«

14. Zum Artikel 28. des Vertrages vom 4. April 1853.

s— Auf Grund der Verabredung unter Nr.13. des Schlußprotokollsvom

16. Mai 1865. ist für Oldenburg eine besondereDirektivbehördeerrichtet worden.

15. Zum Artikel 20.,des Vertrages
1. Preußenwird zur Ausübung der ihm nach Artikel 20. des Vertrages

vom heutigenTage zustehendenKontrole auch Beamte der«anderen Vereinsftaaten,-
unter Berücksichtigungder Wünscheder betreffendenRegierungen,verwenden.

2. Als Grundlage der in diesem Artikel erwähntenInstruktion , welche
das Geschäftsverhältnißder den Direktivbehördender Vereinsstaaten beizuordnen-
den Bevollmächtigtennäher bestimmen soll, ist verabredet worden, daß ein solcher
Bevollmächtigterda , wo er seinen Sitz erhalten hat« die nachstehendbestimmte
Wirksamkeitauszuübenberechtigtsein soll.

a) Derselbe kann allen Sitzungen der Direktivbehördebeiwohnen."Eine jede
,

.

Verfügung und Anweisung, welche die letztere oder deren Vorstand in

Beziehung auf die Verwaltung der gemeinschaftlichenAbgaben an die
ihr untergeordnetenBehörden ergehen läßt«muß vor der Ausfertigung
ihm, sofern er am Orte anwesendist, zur Einsichtim Konzeptevorgelegt
und darf nicht eher ausgesertigt werden , als nachdem er sein Bisa bei-

gesetzthat.

b) Dieses Visa soll der Bevollmächtigtezwar weder verweigernnoch ver-

zögerndürfen, bei Ertheilungdesselbenist er jedochberechtigt,wenn er

befürchtet,daß aus dem Vollzuge der Verfügungoder Anweisungein

Nach-
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Nachtheil für den Zollvereinentstehenmöchte,seineabweichendeAnsicht .

»

.motivirt auf dem Konzeptezu vermerken, und zu verlangen, daß die

Direktivbehördewenigstens gleichzeitigmit dem Erlasse der fraglichen
Verfügung an das ihr vorgesetzteMinisterium Bericht erstatte.

c) Insofern das Letzterenicht rechtzeitigAbhülsegetroffen haben, oder eine

Verständigungmittelst Korrespondenzder Ministerien oder der obersten
Zollbehördender betreffendenStaaten nicht inzwischeneingetretensein
sollte, ist an den Bundesrath des Zollvereins zu rekurriren, um die

. Differenz und den etwanigen Anspruchauf Entschädigungdes Vereins
«

gegen diejenige Regierung, deren Behördedazu Veranlassung gegeben
hat, zur Entscheidungzu bringen.

d) Zu den Befugnissendes Bevollmächtigtengehörtauch die Visitation des

Grenz- und Revisionsdienstesauf der Zolllinie und'des Verfahrens bei

der Zoll- und Steuererhebung in dem Gebiete , wo er beglaubigt ist,
wobei derselbesich der Beihülfe der ihm hierzu zugewiesenenBeamten

bedienen kann. Er ist jedoch nicht berechtigt, bei solchen Revisionen
Befehle an die Zoll- oder Steuerbeamten zu ertheilen oder Anordnungen
in der Verwaltung zu treffen, vielmehr kann er nur bei derbetreffenden
Direktivbehördedie schleunigeAbstellung der von ihm etwa entdeckten

Mängel in Antrag bringen.
·

e) Es steht dem Bevollmächtigten,wie jedemMitgliededer Direktivbehörde,
die Einsicht der Akten, Bücher-,Rechnungenund Register &c. sowohl
dieser Behörde, als auch der Zoll- und Steuererhebungs-Behördenzu.

f) Er kann die Rechnungen über die gemeinschaftlichenAbgaben prüfen
und dagegen Erinnerungen machen, ohne jedochdie Führung und Ab-

nahme derselben, ingleichendie Entscheidungder Erinnerungen durch die

dem RechnungsfiihrervorgesetzteDienstbehördeaufzuhalten Findet er

die Entscheidungdem Vereinsinteresse nicht entsprechendsso hat er den

betreffendenGegenstandbei dem Bundesrathezur Anzeigezu bringen.

16. Zum Artikel 22. des Vertrages.

In Betreff des Betrages des Ehausseegeldesim KönigreicheSachsen und

in denjenigenzu dem ThüringischenVereine gehörigenLändern, wo die Meilen

eben so lang, als die SächsischenMeilen sind, verbleibt es bei den darüber in

den Schlußprotokollenzu den Verträgen vom 30. März und 11. Mai 1833.

getroffenenVerabredungen..

17. Zum Artikel 26. des Vertrages.

Man ist darüber einverstanden,daßdie im dritten Absatzedes Artikels 26.

bezeichnetenGewerbetreibenden und ReisendenWaaren zum Verkan auch ferner
nichtmit sich führen, aufgekaufteWaaren aber selbst nach dem Bestimmungsorte
mitnehmendürfen. . »

Das
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Das hiernachanzuwendendeFormular für die Gewerbe-Legitimationskarten
ist unter D. beigefügt.

«

Die sämmtlichenBevollmächtigtenertheilen sichgegenseitigdie Zusicherung,
daß, wie dies auch bei den früherenZollvereinigungs-Verträgengescheheni ,

ihre Regierungenmit der Ratifikation des Vertrages zugleichauch die im gegen-
wärtigenProtokoll enthaltenenVerabredungen, ohne weitere förmlicheRatifikation
derselben, als genehmigtansehen und aufrecht erhalten werden.

Der Vertrag ward hierauf in Einem Exemplare, welchesfür den Gesammt-
verein im KöniglichPreußischenGeheimenStaatsarchiv aufbewahrt werden soll,
von den Bevollmächtigtenunterzeichnetund untersiegelt, und sollen die bereits
vorbereiteten Abdrücke PreußischerSeits nach erfolgter Beglaubigung sofort den

Bevollmächtigtender übrigenVereinsregierungenzugestelltwerden.

Nachdem endlichnoch konstatirt war , daß die Ratifikation des Vertrages
für den NorddeutschenBund nur durch dessenPräsidiumzu erfolgen habe, und

daß, wie bereits in früherenähnlichenFällen geschehen, eine solcheForm der

Ratisikation gewähltwerden könne , wodurch der Gegenstand der letzteren, ohne·
vollständigeEinrückungder Vertragsartikel, hinlänglichgenau bezeichnetwird,
wurde auch gegenwärtigesProtokoll in einem Exemplare nach geschehenerVer-

lesung unterzeichnetund von den KöniglichPreußischenBevollmächtigten, unter
dem Vorbehalte der alsbaldigen Mittherlung beglaubigterAbdrücke an die übrigen
Bevollmächtigten, nebst dem Vertrage, Behufs der weiteren Beförderungan das

KöniglicheGeheime Staatsarchiv, in Empfang genommen.

G. w. o.

v. Pommer Esche. v. Philipsborn Delbrück. Weber.

Gerbig v. Thümmel v. Spitzemberg Riecke.

Mathy. Ewald. Thon. v. Liebe.
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. Anlage z«uNr. 2. des Schluß-Protokolle
-- .-

A.

1) DieBegünstigungwird nur solchenFabrikanten ertheilt, welchein Be-

ziehungauf die Beobachtungder Zollgesetzeunbefcholtensind-

2) Den Fabrikanten wird eine , unter amtlichem Mitverschlussestehende
Privatniederlage von ausländischemRoheisen aller Art Und altem

Brueheisen bewilligt, für welche sie auf ihre Kosten einen sichermVer-

schließbarenRaum herzurichtenhaben. Die allgemeinenBestimmungen
über die unter Mitverschlußder ZollbehördestehendenPrivatmederlagen
sinden auf dieseNiederlagegleichmäßigAnwendung . . »

"

fDie Niederlegungdes Roh- und Brucheisenskamt auch M einer

öffentlichenNiederlagestattfinden.

3) Bei der betreffendenZoll- oder Steuerstelle wird für jeden Fabrikanten
ein Konto geführt, in welchem die Mengen des eingeführten,rn die
Niederlage gebrachten, ausländischenRoh-· und Brucheisens und die

Gattung und Mengen der daraus verfertigten, in das Ausland aus-

geführten,in einer öffentlichenNiederlageniedergelegtenoder für den

inländischenSchiffbau verwendeten Waaren nachgewiesenwerden.

4) Wenn aus der NiederlageRoh- oder Brucheisen zur Verarbeitung für
das Ausland oder zu Schiffbaugegenständenentnommen werden soll, so
hat der Fabrikant der betreffendenZoll- oder Steuerstelle solches Unter

Angabeder daraus zu verfertigendenWaaren zeitig zuvor mittelst
schrlftlicherAnmeldunganzuzeigen.«

Die angemeldeteMenge wirdaus der Niederlage verabfolgt, der

Abgang auf der Anmeldung bescheinigtund im Konto bemerkt.

5) Die Abschreibungvom Niederlagekontoerfolgt, nachdem die Ausfuhr,
die Niederlegungin einer öffentlichenNiederlage, oder die Verwendung
zum Schiffbau der aus dem verabfolgtenRoh- oder Brucheisenverfer-
tigten Gegenständebescheinigtworden, und zwar auf Höhe des Gewichtes
dieserGegenstände

»

6) Am Schlusse jedes Quartals wird der Zollbetrag fällig, welcher der

Differenz zwischendem Gewichteder im Laufe des vorletzten Quartals
von der Niederlageabgemeldetenund dem Gewichte der im Laufe des

letzten Quartals von dem NiederlagekontoabgeschriebenenMenge ent-

spricht. Jst die letztereMenge größer als die erstere, so kommt die

Differenzbei dem nächstenQuartalabschlussezur Anrechnung.

7) Lagerrevisionenfinden ganz nach dem Ermessen der Zollverwaltung
statt , jedenfalls aber wird mindestens einmal im Jahre eine Revision
der ganzen Niederlagevorgenommen.

BuridesiGefetzbL 1867. . 18 - Die
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Die Fabrikanten haben die über den Fabrikbetrieb zu führendenBücher
(Fabrik- oder Betriebsbücher)so einzurichten, daß daraus ohne besondere
Schwierigkeitenersehen werden kann, welche Arten von Waaren her-
gestelltsind und welches Material dazu benutzt worden ist.

Die Einsichtdieser Fabrik- oder Betriebsbücherist den mit der

Beaufsichtigungder Fabrik beauftragten Beamten jederzeitzu gestatten.
Auch sind die Fabrikanten verpflichtet,auf Verlangen

des Haupt-
amtes, die Einsicht ihrer sonstigenGeschäftsbücherund orrespondenzen
zu gestatten, um Ueberzeugungdavon zu ewähren,wessenBestellungen
sie ausführen, sowie ob und in welchem mfange sie inländifchesEisen
oder Eisenwaaren beziehen.
Der Zollverwaltung bleibt ferner vorbehalten,· nach Befinden weitere

- Kontrolen anzuordnen, namentlich aber den Betrieb der Fabriken durch
Aussichtsbeamtespeziell überwachenzu lassen. Diesen Beamten ist der

Zutritt zu allen Fabrikräumenzu jeder Tageszeit und auch zur Nacht-
zeit so lange zu gestatten, als in der Fabrik gearbeitetwird.

DgeZollverwaltung ist befugt, die Begünstigungjederzeit zurückzu-
ne men.

Die Zurücknahmesoll immer erfolgen, wenn ein Fabrikant wegen
Defraudation die gesetzlicheStrafe verwirkt hat, und sie kann insbeson-
dere auch dann ausgesprochen werden, wenn ein Buchführeroder Ar-
beiter der Fabrik in solcherArt wegen Bergehungen, welche er im Jn-
teressedes Fabrikanten verübt hat, mit Strafe belegtworden ist.
Die Fabrikanten haben sich einer, von der Direktivbehördezu bestimmen-

«

den Konventionalstrafebis zu der Summe von 100 Thalern in allen
Fällen zu unterwerfen, in welchensie den im Interesse der Zollverwal-
tung von den zuständigenZoll- oder SteuerbehördengetroffenenAnord-

nungen keine Folge leisten, vorbehaltlich der Zurücknahmeder Begün-
stigung bei fortgesetzterWeigerung

L
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MaaßstabSteuersatzim

.

·

.

«

Bemerkungenüber die

Z Vclscinsstaath bei der Ausfuhr nach
.

»
·

d V
· «

t

Z M sur so- szgszspOxxxsxmsnrxgggem
Z welchen die Erhebung stattsindet. die Erhebung. Thalekfußs fuß bewilligten

«

Steuervergütungen.
Thlr. Sar. Pf· Fl. Kr.

I. Von Tabackblättern «J
und Tabackfabrikaten

I. Preußen (ausschließlichder

HohenzollernschenLandes-) «

In den Hohezizollekw
Außerdemim engeren Ver- MLSMZHUAIIJJE

eine mit Preußen (nach der Tabackthttcm Imd Ta-

Zeitfolge der Verträge): balcsfabrikatennicht ek-

a) von Schwarzburg-Son-
ho m

dershausen:
»

die Unterherrschaft,
b) von Schwarzburg-Rudol-

adt: (

die Unterherrschaft,
c) vom Großherzogthum

a en:
«

das Amt Allstedt mit

Oldisleben,
d) Anhalp ,

e) das FUksteUthUMLlppey F Zollzentner 20 1 10
f) von Mecklenburg-Schwe-

rin:

die Ortschaften Ros-
sow, Netzebandund

Schöneberg,
g) von Sachsen - Koburg-

t .

o a.

das Amt Volkenrode,
h) von Oldenburg:

das FürstenthumBir-

kenfeld,
«i) Waldeck und Pyrmont,
k) Schaumbur -Lippe,
1)Bremische ebietstheile

Sachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ThüringischerVerein . . . . . »



Vereinsstaaten 2c.,

in

welchen die Erhebung stattsindet.

«

Maaßstab

für

die Erhebung

(

— 117. «-

Steuersatz im

30 -

Thalerfuß.

Tblr. Sgr. Pf.

52x2-
Gulden-

fuß.

Fl. Kr.

Bemerkungenüber die
bei der Ausfuhr nach

anderen Vereinsstaaten
oder dem Auslande

bewilligten
Steuervergütungen.

ZU

Dazu gehörenaußer den

demselbenzugewiesenenPreu-
ßischenGebietstheilen:

a-) das Großherzogthum
Sachsen , ausschließlich
der Aemter Ostheim und

Allstedt mit Oldisleben,
aber einschließlichdes zum
Amte Ostheimgehörenden
Ortes Melpers,

b) dasHerzogthumSachsen-
Meiningen,

c) das HerzogthumSachsen-
Altenburg,

d) das HerzogthumSachsen;
Kobur Gotha, aus-

schließlichder Aemter Kö-

nigsberg und Volkenrode,
e) die Fürstlich Schwarz-

burg - Rudolstadtsche
Oberherrschaft,

f) die Fürstlich Schwarz-
burg - Sondershausensche
Oberherrschaft,

g) das FürstenthumReuß
älterer Linie,

h) das FürstenthumReuß
jüngererLinie.

Braunschweig. . . . . . . . . . . . .

Oldenburg, ausschließlichdes

Fürstenthums Birkenfeld
und einschließlichBremischer
Gebietstheile . . . . . . . . . . . .

Luxemburg.· . . . . . . . . . . . . . . .

Anmerk. Die in den vorauf-
geführtenVereinsstaaten ec.

s Zollzentner



?

r

. t Uer a im Bemerkungenüberdie

Z Vereinsstaaten2c., Maaßstab
S e s tz

bei der Ausfizhrnach
S

.n für 30 52z - andderendVerzlinsslstajcäteenS I «

Galgen- o er em. u a

s welchen die Erhebung stattfindet. die Erhebung. Thalerfußs fuß» Steuszsläsksägem
’

Tot-. Sgr Pf. FI. Kr.

aufkommende Ueberqangs-
Abgabe lvon Tabackblcittern
und Tabackfabrikaten ist eine

gemeinschaftlicheund wird ge-
theilt. Zwischen diesen-Ver-
einsstaaten Ie. findet freier
Verkehr mit Taback statt.

lI. Von Bier.

.

« "

7 6 263s B«drAusurvonla Preußen äausschließltch
der Zollzentner 4 östxfnädmehfrZoerdm

Hohenzo mischen Lande). 3 W skaNessus-Ist
Außerdemdie bei Preußen

brum ruckvergutet«

vorstehendzu I. v«ona. bis 1.

ausgeführtenLänder und

Landestheile, welche mit
Preußenim engeren Vereine

stehen.

Ibi HohenzollernscheLande . . . . .. Eimer (Würt-
tembergtsch)

=2,13915Ohm
» Preußisch

k«
4 33- 2 «

Bei der Ausfuhr wirda«

brålzlilxlres
1 7

fiirdenWiirttembergischen
Eimer

.

"

. - 2 braunen Somm -

b- WetßesVter 32 107 1 20 a)
hieks 1 FI. 30 Kerk,

b) braunenWinterbiers
1 Fl. 12 Kr.

und

c) fürWeißbier54 Kr.

rückvergütet.



Vereinsstaaten 2c.,

in

«welchendie Erhebung stattfindet.

Maaßftab
für

die Erhebung.

Steuersatzim Bemerkungenüber die
bei der Ausfuhr nach

anderen Vereinsstaaten
oder dem Auslande

bewilligten
Steuervergütungen.

Sachsen . . . . . . . . . . . . .
,

..

ThüringischerVerein (wie
zu I. 3.) ,

Braunschweig . . . . . . . . . . . . .

Oldenburg (wie zu I. 5.). ..

Luxemburg. . . . . . . . . . · . . . ..

Anmerk. Die in den vor-

stehend zu la., bis .6. auf-
geführten Vereinsstaaten 2e.

aufkommende ,
Uebergangs-

Ab abe von Bier ist eine ge-
meinschaftlicheund wird ge-
theilt. Zwischen diesen Ver-

einsstaatetr 2e. findet freier
Verkehr mit Bier statt.

Bayern, rechts des Rheines,
und im engeren Vereine mit

Bayern:
a) das GroßherzoglichSäch-

sischeAmt Ostheim mit

Ausschluß des ,Ortes
Melpers,

b) das« erzoglichSachsen-
l

KobeEg-GothaischeAmt

Königsbergz
I-

l

l
,

Zollzentnerl

Eimersch)Bayeri-E),497932Ohm
Preußischs

, 30· 52ä-

Thalerfuß.

Thit. Sgr. Pf. Fl. Kr.

7 6 26k

17 1«"’-71

Wie zu la.

- In den dem Thürin-
gischenVerein zugewie-
senen PreußischenLan-

destheilen, wie zu Ia-

Jm Herzogthum Ko-

burg werden bei der

Ausfuhr 12 Kr. für den

Eimer von dem zu Kom-

munalzwecken bestimm-
»tenTheile der Staats-

’"abgaberückvergütet.
Wie zu la.

Die Rückvergiitungvon

Bier, welches ans den

BayerischenHauptlanden
ausgeführtwird , beträgt
40 Kr. für den Becheri-
schenEimer.
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Z Vereinsstaaten2c«, Maaßstab
Steuersatzim Bemerkungenüberdie

g
.

in
»

bei der Ausfuhr nach

J
l

.

sur 30- 52 - anderenVereinsstaaten

Z we chen die Erhebung stattsiiidet. die Erhebung Thalerfuß
Gulden- oderbfiiiililläiilesiilande

Thlr Sqr Pf FlfUßKSteuervergütungen.

Z

«
.

« - i « k. «

8. Württemberg. . . . . . ..« . . . . .. Eimer (Würt
tember

« Die erhobeneMalzs

g ) steuer wird von ausge-

=2,13915Ohm
hcndemBier nach Maaßs

Preußisch
gabe des dazuverwende-
ten Malzes in jedem ein-

a. braunes 1 21 5»1- z zehen Falle ermittelt und

Bler
«

danach
die Steuervergüs

. ;
.

Un s

9 B d
.

b. weißesBier 1 4 BI-, 2 Miit-festgesetzt
und ge

» a en
s

«

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O m
"

s

-å)os(126?:glsch)22 337 1 18
.

Bei der Ausfuhr des

, hm im Großhero thuin Ba-
,

z g

Preußtsch generzfeugten
Biers wer-

en au di B d« O

10. Hessen . . . . . . . . . . . .. Ohm G
.

. l Fl« 5 Ker«WANT
' ' · « ·

s
( wßhzs 28 697 1 40 Bei der Ausfuhr von

.Yessische) 20 Maaß und mehr wird

=1,164451Ohm
eine Steuervergütungvon

Preußisch ; Fl. cFrtzfisiksdieGOroß-erzoge, e i e

In B

gewährt.
ch hm

- on Branntwein

Is- Preußenis(
«

« « «

- ausschließlichder O m reu- 6 .

HohenzollernschenLande). ßijhch)50
10 30

rinkiålkkcrswssszhrwird
« ,

c let

Außerdemdie beiPreußen Prozent Al-
11 Silbetpixäiiixxtgfiålx

vorstehendzu 1. von a» bis kohotnach
W MPW

IImåfgsthuhlrten
Länder und Tralles Zikhokliolnach Tralles ge«

an e« ei e , welche mit

·

FBeußen
im engeren Vereine

e en.

Ho·Jiidem ehemaligenKurf"ur-

stenthume Hessen(mit Aus-
Viszum Ithllilsss

schlUßdes Kreises Schmal-
8 Silbekpfemtigefür ein

kaldcn und der Grafschaft
Quart zubO Prozent Al-

Schaumburg)werden bis zum

koholnachTralles.

1s JUII l868 erhoben Desgl 4

1b. HohenzqilernscheLande,soweit Eimer (Würt- 1 12 10?- 2 30

g fruhexzu Hohknzollerwtembergisch)
7

lgmarmgen gehörten.

«
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«
. Z Vereinsstaaten 2c. ,« Maaßstab

Steuersatz Im

beTmFTkugchxfquernackse. »3.«»;sjsj
- Z iii siik so- stzz «:Tse:s«»skss;kx:i«:3k«-

s

« U- . .

- O

å welchen die Erhebung stattfindee die Erhebung. Tl)alerfuß. fuß. Stelkesrkzkläjszzqm;-;zj
—

Tblr. Sar. Pf. Fl. Kr.
«

«

2. Sachsen . . . . . . . . . . . . . . . . ..

»

3. ThüringischerVerein (wie Ohm "(Preu-
zu 1. 3 . . . . . . . . . . . . . . . .. ßisch)bei

. 50 Prozent 6 10 30 Wie zu Ia. s-:
Braunschweig. . . . . . . . . .

Alkohol nach »F

Oldenburg (wie zu I. 5.). .. Tralles

Luxemburg. . . . . . . . . . . . .. .

»

J
Anmerk. Die in den vorste-

hend zu 1a., 2. bis 6. auf-
«

geführtenVereinsstaaten 2e. »

aufkommende Uebergangs-
.

Abgabe oon Branntwein ist ,-

eine gemeinschaftlicheundwird.

»

getheilt. Zwischendiesen Ver-

einsstaaten 2e. findet freier
Verkehr nutBranntweinstatt.

«

7. Bayern, rechts des Rheines. Eimer(Baye- 1 1 45

Außerdemdie bei Bayern rtsch) ·j»-

vorstehendunter II. 7. auf-
geführtenLandestheilean- «.-,

derer Vereinsstaaten.
8. Württemberg. . . . . . . . . . . . .. Eimer (Würt- 2 8 667 4

«

tembergisch)
— ;»;

bei 50 Prozent
-

·

Alkoholnach ·-

Tralles «-",

9. Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ohm(Badisch) Bei der Austh1c M

a- Branntwein 28 69 1 40 mindestens 50 Maaß T s.
«

, .

7 Branntwein werden auf
b.Wemgeist 1 21 5I-7 3 dieVadischeOhm36Kk.,

-

«

vonWeingeistlFL lOKr.
-

;

rückvergütet. »
«-

100 . - · · o - · « « - - · . . · . . . · « 5 4 9 Bei der AusfuhrVon
ZU

Hessisch) 20 Maaß und mehr wer-
.

bei 50 Prozent
den

Schä-gik
die

GZVH s- «

I
» ’1s

Alkoholnach ZTFITIOPkoxjklchåkkpäkk
Tralles nach Traues gewehrt.

s
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Maaßstab Steuersatzim
·

Bemerkungenüber die«
Z Vereinsstaaten&c., bei dek Ausfphruach
Z i« siir so- Mk
g welchen die Erhebung stattsiudet. die Erhebung. Thalerfuß. fuß. Steujjzeskgzkzzgm·

Tblr. Sgr. Pf. Fl. Kr-

IV. Von geschrotetem
Malze.

1. Bayern, rechts des Rheines. Metzen(Baye-. 14 337 50
- Außerdemdie bei Bayern Usch)

unter 11. 7. ausgeführten =0-674283
Landestheile anderer Ver- Scheffel
einsstaaten. Preußlsch

2; Württemberg.. . . . . . . .. Simri(-Würt-
tembergtsch)
= 0,403069
Scheffel
Preußisch

I
a. geschrotenes

Darrmalz. . 6 33-7 . 22

b. gequetschtes
Grünmalz . 2 697 9

»t-
»F
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' NNMW

c.

NachweUung
der

«

an die Erbauer von Seeschiffenje nach deren Tragfåhigkeitfür die nicht speziell
nachweisbarenEisenbestandtheilehöchstenszu bewilligendenZollvergütung

AnlageZuNr. «1,1.desSchlußprotokolls.
W

Betrag Dlsse- Betrag Offe-
Größe der Schiffe für fikkndzieGröße der Schiffe für ftkrensie

in Lasten zu 4000 Pfund« die Last. Last»
in Lasten zu 4000 Pfund. die Last. Last«

»

«

Tec.Sgk. Pf. Pf.
«

Th1.Sgr. Pf. Pf.

Für S i e bis einschließli Für einSchiffvon 450Lasten . 29 9 5

Lckåslfen........... 1 11-.
W-

«- - - 475 - .29 4

Für ein Schiffvon 75Lasten 1 9 4 2725
- - - - 500 - 29 . 4-25

- - - - 100 - 1 7 8 1825 - - - - 525 - 28 8 4-25
- - - - - 1 6 2 17-25- -« - - - 4 4-25
- - - -150 - 1 4 9 sks - - - - 575 28 . 4X2s
- - - - - 1 4 4 5-25 - - - - - 8 4-25,

’

« - - - - 200 1 311 JDO - - - - 625 - .27 4 425
- - - --225 - 1 3 6 Jss - - - -650 - 27 . sts
- - - - - 1 1 5-25 - - - - - 8 4-25
- - - -275 - 1 2 8 szs - - - -700 - 26 4 4X2s
- - - - - 1 2 3 5-25 - - - - -

. 4-25
- - - - 325 - 1 1 10 - - - - 750 - 25 8 4728
- - - - - 1 1 5 5-25 - - - - - 4 425
- - - -375 - 1 1 . 325 - - - -800 - 25 . J2s
- - - - - 1 .. 525 I - - - - 8 4-25
- - - -425 - 1 2 -5-2:- - - - 850 - 24 4 As

2

Anmerkungen.
I. Die vorstehendenSätze gelten für eisenfest gebauteSchiffe, und werden bei kupfersest gebautenSchiffenz»wenn

das dazu zu verwendende Stangenkupfer oder Messijlgzollfrei abgelassenist, um 5 Sgr. für die Last ermäßigt.
.2. Für Schiffe von einer Lastenzahl,welchezwischenIe zwei der in obiger Tabelle aufgeführtenLastenzahlenfällt, ist

der Betrag für die Last mit Hülfe der Differenzen proportional zu berechnen, z. B. da zwischender Tragfähigkeit
von 125 und 150 Lasten die Differenz für die La»st Pfennig beträgt, so berechnet sich die Vergütungfür ein

Schiff von 132 Last um 7 XH Pf. - 5 Pf. fur die Last geringer, als für ein solches von 125 Last, mithin
auf 1 Thlr. 5 Sgr. 9 Pf. Bei dieser Berechnung sind Bruchpfennige, wenn der Bruch mehr als Z beträgt,.
als volle Pfennige zu berechnen, entgegengesetztenFalls aber außerAnsatz zu lassen.

l



Anlage zu Nr. «17.des Schlußprotokolls.
v «-

D-

Gewerbe-Legitimationskarte,

gültig für das Jahr mä JSETWMPW1800 acht und sechszig-.
und

Namen

M des Landes.

DemN., welcher in N. N . wohnhaft ist, und für Rechnung
1. seiner eigenen Drogueriewaaren-Handlung daselbst,
2. der Drogueriewaaren-Handlung N. N. daselbst, bei welcher er

«

als Handlungscommis im Dienste steht,
3. nachstehender IIandlungs(Fabrik)häuser als:

im Gebiete des Zollvereins Waaren-Bestellungen aufzusuchenund Waaren-Ein-

käufezu machen beabsichtigt, wird hierdurch, behufs seiner Gewerbslegitimation
bei den Behördender übrigenZollvereinsstaaten, bescheinigt,daßfür den Gewerbe-

d
- »

h . , . .

betrieb IT vorgedachtenGeschaftskgsgsim hiesigenLande die gesetzlichbeste-

henden Steuern zu entrichtensind.
Derselbe darf von den Waaren , auf welche er Bestellungensuchenwill,

nur Proben, aufgekaufteWaaren aber nur behufs deren Beförderungnach dem

Bestimmungsorte mit sich führen.

Auchist ihm verboten, für RechnungAnderer als desgenannten Geschäfts-
hauses

»

W Waaren-Bestellungenaufzusuchenoder Waaren-Ankaufe zu machen.
Bei dem Aufsuchenvon Bestellungen oder bei den Waaren-Ankäufenhat

er die in jedem Vereinsstaate gültigenVorschriften zu beachten.

(0rt, Datum, Unterschrift und stempel der ausstellenden Behörde.)

Personal-Beschreibungund Unterschrift desReisenden.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin , gedrucktin der KöniglichenGeheimen Ober-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).


